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Vorwort 

Die internationale Forschung hat 
starke Hinweise auf die schädigen-
de Wirkung elektromagnetischer 
Felder. Bezeugt sind vielfältige 
Schädigungen der menschlichen 
Gesundheit, aber auch von (Nutz-)
Tieren und Pflanzen. Bekannt ist, 
dass einmal erzeugte Schädigungen 
in nachfolgende Generationen hin-
ein weiterwirken. In der Frage eines 
initialen Wirkmechanismus stellt 
sich immer deutlicher oxidativer 
Stress als einer der wichtigsten Fak-
toren der schädigenden Wirkungen 
heraus.1 

Mit Blick auf die internationale For-
schungslage warnen Autoritäten 
wie die International BioInitiative 
Working Group², die Europäische 
Umweltagentur (EUA) und der Eu-
roparat deshalb eindringlich vor der 
Fortsetzung der Entwicklung.³ Doch 
je deutlicher und zahlreicher die 
internationalen Warnungen sind, 
drastische Senkungen der Grenz-
werte und andere Maßnahmen der 
Vorsorge gefordert werden, desto 
lauter erklären deutsche Strahlen-
schutzbeauftragte, dass unser Land 
weder das eine noch das andere 
braucht. Sie versichern im Gegen-
teil, dass der progressiven Fortset-
zung der deutschen Funk-Politik 
nichts im Wege steht.4 Also werden 
immer neue Funk-Techniken in un-
sere Lebenswelt eingeführt, wie 
zuletzt TETRA, LTE und Funkablese-
geräte - ohne Prüfung der Gesund-
heitsverträglichkeit und trotz be-
reits vorliegender beunruhigender 
Erfahrungsberichte aus anderen 
Ländern.  

Die vorgelegte Schrift belegt mit 
ihrem ersten Beitrag die große Dis-
krepanz zwischen gesundheitspoliti-
schem Anspruch und beobachtba-

rer Wirklichkeit im deutschen Strah-
lenschutz. Sie dokumentiert Interes-
senkonflikte und Satzungsverstöße, 
in denen ein angeblicher ‚Strahlen-
schutz’ u. E. oft richtiger zu einer 
neuartigen Form der Gesundheits- 
und Umweltbedrohung geworden 
ist. Mit Blick auf die zum Jahres-
wechsel 2012/2013 erfolgte Neube-
setzung der Strahlenschutzkommis-
sion (SSK) ist die Publikation des-
halb nach rückwärts und nach vor-
wärts auch eine kritische Standort-
bestimmung, was ursprünglich als 
‚Strahlenschutz’ gemeint war und 
was inzwischen daraus geworden 
ist.5 Der zweite Beitrag zeigt aber 
auch am konkreten Beispiel des 5. 
Mobilfunk-Berichts der Bundesre-
gierung an den Deutschen Bundes-
tag, wie ein nachweislich manipu-
lierter Stand der Erkenntnis die Ent-
scheidung der Volksvertreter in ge-
eigneter Weise lenken soll.  

Wie der Jurist Bernd I. Budzinski 
deutlich macht, wird der Bürger bis 
hinein in seine vier Wände einer 
Bestrahlung ausgesetzt, die bei dem 
aktuellen Stand der Erkenntnis eine 
Verletzung von Menschenrechten 
im Sinne von Art. 8 I EMRK dar-
stellt.6 Das gilt kaum anders für die 
wachsende Minderheit elektrosen-
sibler Menschen, die in diskriminie-
render Weise zu einer Minderheit 
eingebildeter Kranker gestempelt, 
aus der Gesellschaft ausgegrenzt 
und von einer machtbewussten 
Funk-Politik überfahren wird. Die 
internationale und interdisziplinäre 
Kompetenzinitiative zum Schutz von 
Mensch, Umwelt und Demokratie e. 
V., in der sich unabhängige Wissen-
schaftler und Ärzte zusammenge-
schlossen haben, kritisiert mit der 
vorgelegten neuen Schrift nicht nur 
solche Entgleisungen deutscher 

Gesundheits- und Umweltpolitik. 
Sie wertet diese auch als Folge ei-
ner von ethischen und demokrati-
schen Defiziten entstellten politi-
schen Kultur. 

Der Vorstand der  
Kompetenzinitiative e. V. 

Prof. Dr. phil. K. Richter  
Prof. Dr. rer. nat. K. Buchner  
Dr. rer. nat. U. Warnke 
Dr. med. K. Braun-von Gladiß   
Dr. med. M. Kern 
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Zusammenfassung 

Die internationale Forschung hat 
das hohe biologische Schädigungs-
potenzial der wachsenden Zahl von 
Funk-Techniken immer deutlicher 
bestätigt. Doch im Gegenlauf dazu 
versichern deutsche Strahlen-
schutzbeauftragte mit aller Nach-
drücklichkeit die Unbedenklichkeit 
der Entwicklung. Die vorliegende 
Dokumentation zeigt an einer Reihe 
von Beispielen, mit welchen Strate-
gien bewusster Verharmlosung und 
Manipulation solche Botschaften 
allerdings erkauft sind. Der deut-
sche Strahlenschutz bezeugt damit 
seine Verwandlung in eine von öko-
nomischen Interessen geleitete 
Organisation, die entgegen dem 
Gründungsauftrag den Schutz von 
Gesundheit und Umwelt nicht si-
chert, sondern möglichst weit be-
schränkt.  

Die Dokumentation erkennt eine 
entscheidende Voraussetzung die-
ser Entwicklung in den engen per-
sonellen und strukturellen Vernet-
zungen, die zwischen dem deut-
schen Strahlenschutz und der Mo-
bilfunkindustrie bestehen. Sie ha-
ben ein lobbyistisches Doppelagen-
tentum hervorgebracht, das im 
Strahlenschutz-Gewand industrielle 
Interessen bedient. Dass dies mit 
nachweislichen Verstößen gegen 
den satzungsgemäßen Auftrag ver-
bunden ist, aber mit staatlicher 
Billigung geschieht, gibt geradezu 
modellhafte Vorgänge und Struktu-
ren „institutioneller Korruption“ zu 
erkennen.7  

Die Dokumentation sieht in der 
Entwicklung deshalb auch einen 
schwer wiegenden Verstoß des 
Staates gegen das Schutzgebot der 
Verfassung. Statt gemäß diesem 
Gebot Bevölkerung und Umwelt 

gegen mögliche schädigende Wir-
kungen industrieller Produkte zu 
schützen, sehen wir den Staat auch 
seinerseits tief in die Geschäfte der 
Industrie verstrickt. Da er den Vor-
wurf fürchten muss, Gesundheit 
und Umwelt zum disponiblen Be-
standteil dieser Geschäfte gemacht 
zu haben, kann er sich eine indust-
rieunabhängige Beratung offenbar 
auch kaum mehr leisten. Unseriöse 
Grenzwerte, die im Licht unabhän-
giger Forschung schutz-untauglich 
sind, ersparen ihm dabei das Einge-
ständnis, wie weit die deutsche 
Funk-Politik elementarste ethische 
und demokratische Orientierungen 
aus den Augen verloren hat. Die 
Dokumentation mündet deshalb in 
die Aufforderung an Bürger und 
parlamentarische Volksvertreter, 
dem konzertierten Missbrauch 
staatlicher, industrieller und wis-
senschaftlicher Macht entgegenzu-
treten. 

Interessenkonflikte - Satzungsverstöße -  
Institutionelle Korruption 

Idee und Wirklichkeit im deutschen Strahlenschutz 

Karl Richter, Klaus Buchner, Ulrich Warnke, Karl Braun-von Gladiß, Markus Kern 
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Noch 2005 konnte man in den Leit-
linien Strahlenschutz des Bundes-
amtes für Strahlenschutz (BfS) den 
Auftrag zum Schutz von Bevölke-
rung und Umwelt deutlich wahr-
nehmen. Darin wird u. a. die fehlen-
de „allgemeine Rechtsgrundlage“ 
für „eine weitgehend unkontrollier-
te Exposition der Bevölkerung“ ver-
antwortlich gemacht, die Vernach-
lässigung der möglichen Wirkung 
elektromagnetischer Felder auf 
„Flora und Fauna“ kritisiert, eine 
dringend notwendige vermehrte 
Aufgeschlossenheit für das mögli-
che Zusammenwirken von Elektro-
smog mit anderen Noxen gefordert, 
auch eine geschärfte ethische Sensi-
bilität.8  

Doch von der damit geforderten 
Umsicht und ethischen Kompetenz 
ist in der Entwicklung, die der deut-
sche Strahlenschutz seither genom-
men hat, nichts mehr spürbar. Die 
Verlautbarungen führender Strah-
lenschutzbeauftragter unterschei-
den sich inhaltlich meist nicht mehr 
von denen des Informationszent-
rums Mobilfunk (IZMF), in dem sich 
die Mobilfunkbetreiber zur Vertre-
tung ihrer Interessen zusammenge-
schlossen haben.9 Tatsächlich ist 
der deutsche Strahlenschutz auch 
bestens mit dem IZMF vernetzt. 
Prof. Alexander Lerchl, für seine be-
sonders enge Zusammenarbeit mit 
dem IZMF bekannt und früh be-
sorgt, dass die REFLEX-Studie zum 
Anfang vom Ende des Mobilfunks 
werden könne, wurde zum Leiter 
des zuständigen Ausschusses der 
SSK gemacht. Das Referat „RS II 4 
Medizinisch- biologische Angele-
genheiten des Strahlenschutzes“ 
des Bundesamtes für Strahlen-
schutz wird von Dr. Birgit Keller ge-
leitet — die wiederum zugleich im 

Beirat des IZMF sitzt. Bis 2012 ge-
hörte zu dessen Mitgliedern auch 
Dr. Christoph Revermann - den der 
Staat im Büro für Technikfolgenab-
schätzung beim Deutschen Bundes-
tag (TAB) beschäftigt. Die ICNIRP 
schließlich, ein industrienaher Pri-
vatverein ohne jede demokratische 
Legitimation,10 dessen Wirken der 
Welt überall die weit überhöhten 
Grenzwerte beschert hat, wird der-
zeit von Rüdiger Matthes geleitet - 
der zugleich im Bundesamt für 
Strahlenschutz tätig ist.11 Und selbst 
die wissenschaftliche Sekretärin der 
ICNIRP, Gunhilde Ziegelberger, wur-
de im Interesse guter nachbar-
schaftlicher Verhältnisse mit ihrem 
Büro im Bundesamt für Strahlen-
schutz untergebracht.  

 

Wir zeigen im Folgenden an 
charakteristischen Beispielen 
aber auch das defizitäre wis-
senschaftliche und ethische 
Strahlenschutzformat, das mit 
solchen Vernetzungen der Be-
reiche und Interessen einher-
geht. Was der Bevölkerung als 
angeblicher ‚Strahlenschutz’ 
geboten wird, zielt in Wahr-
heit darauf ab, den Schutz von 
Gesundheit und Umwelt kom-
merziellen Interessen zuliebe 
so weit wie möglich zu be-
grenzen. Die dokumentierten 
Beispiele betreffen Projekte 
des Deutschen Mobilfunk-For-
schungsprogramms, drei darin 
wohl nicht zufällig ausgespar-
te Fragestellungen von beson-
derer Brisanz, schließlich das 
Problem der Grenzwerte und 
die generelle Frage des techni-
schen Fortschritts.   

I. Vernetzungen der Mobilfunkindustrie  
 mit dem deutschen Strahlenschutz 
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1. Manipulationen in Studien 
des Deutschen Mobilfunk-
Forschungsprogramms 

Das Deutsche Mobilfunk-Forschungs-
programm (DMF), vom Bundesamt 
für Strahlenschutz aufgestellt und 
durchgeführt, von Staat und Indust-
rie je zur Hälfte finanziert, wird seit 
seinem Abschluss im Sommer 2008 
immer wieder für Entwarnungen 
genutzt. Doch die Berechtigung sol-
cher Entwarnungen ist längst von 
vielen Seiten bestritten worden. So 
hat Dr. H. Peter Neitzke, Leiter des 
Ecolog-Instituts, dem Programm 
vorgeworfen, dass „neue (z. T. sehr 
deutliche) Befunde“ außer Acht ge-
lassen wurden. Und zumal der be-
sonders ausgiebig an dem DMF be-
teiligte Prof. Alexander Lerchl habe 
außerdem jedes der übernomme-
nen Projekte für pseudowissen-
schaftlich begründete Entwarnun-
gen und Grenzwertbestätigungen 
genutzt.12  

Prof. Franz Adlkofer hat drei zentra-
le Beiträge Lerchls zum DMF näher 
untersucht. Mit Experimenten an 
Zwerghamstern und einer bestimm-
ten Spezies von Mäusen glaubt 
Lerchl bestätigt zu haben, dass 
nichts für schädigende Wirkungen 
elektromagnetischer Strahlung auf 
die Melatoninproduktion oder für 
eine Begünstigung von Krebs 
spricht. Die Tiere hätten sich unter 
der Wirkung der Strahlung oft sogar 
erkennbar besonders wohl gefühlt 
und gut entwickelt.  

 

 

 

2. Fragwürdiger Kinderschutz 

Wenig logisch sind die Entwarnun-
gen im Namen des DMF auch ange-
sichts gravierender Aussparungen. 
Selbst das Bundesamt für Strahlen-
schutz als Organisator des Pro-
gramms hat eingeräumt, dass die 
Fragen etwaiger besonderer Risiken 
für Kinder, von möglichen Langzeit-
wirkungen, auch der Gefährdung 
von Tieren und Pflanzen, im DMF 
unberücksichtigt geblieben sind und 
diesbezüglich weiterer Klärungsbe-
darf bestehe.14 Wie aber kann man 

noch bestehenden Klärungsbedarf 
einräumen und doch bereits ent-
warnen?  

Noch 2005 hatte das Bundesamt für 
Strahlenschutz gemäß dringenden 
Empfehlungen der eingeholten 
„Machbarkeitsstudie“15 Forschun-
gen erwogen, die Fragen einer be-
sonderen Gefährdung von Kindern 
abklären sollten. Doch bereits im 
Dezember 2006 glaubt das BfS in 
seiner Stellungnahme Mobilfunk 
und Kinder auch ohne solche For-
schungen versichern zu können, 
dass trotz mancher Erkenntnislü-
cken kein Anlass zur Beunruhigung 
bestehe.16 Prof. Alexander Lerchl 
unterstützt solche Botschaften der 
Sorglosigkeit auf seine Weise. So 
appelliert er am 16. Juni 2007 im 
Osterholzer Kreisblatt an die Kom-
munen, „keine Steuergelder für 
weitere Mobilfunk-Studien“ zu ver-
geuden und die benötigten Anten-
nen einfach mitten im Ort auf 
„Schulen, Kindergärten, andere 
öffentliche Gebäude mit Publikums-
verkehr“ zu stellen.17 Bürgern sei-
ner Region fällt er mit seinem Enga-
gement auf, die Schulen mit WLAN 
auszurüsten. Und in Beteiligung an 
einem von T-Mobile Deutschland 
gesponserten Projekt kann er zu 
dem Ergebnis beitragen, dass hin-
sichtlich der Reaktion auf elektro-
magnetische Felder kein Unter-
schied zwischen Kindern und Er-
wachsenen bestehe.18 

An sich überraschen die verharmlo-
senden Ergebnisse solcher von der 
Mobilfunkindustrie finanzierter Pro-
jekte nicht, weil sie eher die Regel 
als die Ausnahme sind. Da die Ver-
neinung eines besonderen Risikos 
für Kinder jedoch vielfältigen Er-
kenntnissen internationaler For-

II. Beispiele gezielter Verharmlosung  
 und manipulativer Schutz-Begrenzung  

Schon der erwähnte Beitrag von 
H. Peter Neitzke beurteilt es als 
Spitzenleistung der Verharmlo-
sung, wenn Lerchl sogar positive 
Effekte der Strahlung suggerie-
re. Adlkofer kann in seinen de-
taillierten Analysen zeigen, dass 
die vermeintlichen Erkenntnisse 
bester Strahlenverträglichkeit in 
Wahrheit auf eine Kombination 
von wissenschaftlichem Di-
lettantismus und industriegefäl-
liger Manipulation zurückgehen. 
Er sieht mit solchen Forschun-
gen die „Grenze zum Betrug“ 
überschritten.13 Seine Beobach-
tungen widerlegen die stereoty-
pe Behauptung, dass mit dem 
DMF ein Gewinn an Sicherheit 
für die deutsche Bevölkerung 
verbunden war. Mit den nach-
weislichen Manipulationen wa-
ren die untersuchten Studien 
richtiger ein Beitrag zur Täu-
schung der politischen Entschei-
dungsträger, damit aber auch 
ein wirksamer Beitrag zur Ge-
fährdung von Bevölkerung und 
Umwelt. 
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schung widerspricht,19 wäre nach 
üblicher wissenschaftlicher und ge-
sundheitspolitischer Verantwortung 
eine Prüfung durch unabhängige 
Wissenschaftler geboten gewesen. 
Doch die wissenschaftliche Logik 
des BfS überrascht. Die staatliche 
Behörde überträgt die Abklärung 
der Frage einfachheitshalber Prof. 
Lerchl selbst. Mit einem Etat von 
600.000 Euro ausgestattet soll er 
offenbar auf Staatskosten überprü-
fen dürfen, was er industriefinan-
ziert bereits herausgefunden hat. 
An den Gehirnen jugendlicher 
Ratten möchte Lerchl abklären, ob 
sich „Mobilfunkstrahlung auf die 
Hirnentwicklung von Heranwach-
senden auswirkt“.20  

3. Langzeitwirkungen von 
Elektrosmog unbekannt?  

Dass auch der Zeitfaktor bei der 
Wirkung elektromagnetischer Fel-
der eine wichtige Rolle spielt, wird 
bislang überwiegend verdrängt. Die 
Grenzwerte berücksichtigen die 
Dauer der Wirkung nicht, und die 
These der Unbedenklichkeit wird 
regelmäßig mit den Ergebnissen 
von Kurzzeitstudien begründet.22 

Aus dem DMF wird die Aussparung 
möglicher Langzeitwirkungen dann 
mit dem Argument begründet, dass 
es der Datenlage nach noch zu früh 
sei, die Frage zu untersuchen. Doch 
man wollte wohl auch nicht unnötig 
an Erkenntnisse rühren, die dazu 
bereits vorlagen – etwa mit den Er-
gebnissen eines umfangreichen For-
schungsberichts von Prof. Karl 
Hecht. 

Dieser in erster Fassung bereits 
1997 vorgelegte Forschungsbericht 
von Hecht und seinem Mitarbeiter 
U. Balzert geht auf einen Auftrag 
des damaligen Bundesamts für Te-
lekommunikation (heute: Bundes-
netzagentur) zurück.23 An 878 russi-
schen Langzeitstudien der Jahre 
1960-1997 zur Wirkung elektro-
magnetischer Felder, die auf eine in 
der Sowjetunion geltende Arbeiter-
schutzgesetzgebung zurückgehen, 
zeigte er eine klare Abhängigkeit 
schädigender Wirkungen von der 
Dauer der Strahlenbelastung. Doch 
unmittelbar nach Vorlage ver-
schwand der brisante Bericht in den 
Archivregalen der beauftragenden 
staatlichen Behörde. 

4. Die Dementierung  
 von Risiken für Tiere  
 und Pflanzen 

Studien und Forschungsberichte ha-
ben gezeigt, wie viel inzwischen da-
für spricht, dass auch Tiere und 
Pflanzen von den Gefährdungen 
und Schädigungen durch elektro-
magnetische Felder betroffen 
sind.25 2011 reagiert das Bundesamt 
für Strahlenschutz mit einer be-
schwichtigenden Stellungnahme. Sie 
stellt fest, dass es „nach dem der-
zeitigen wissenschaftlichen Kennt-
nisstand […] keine wissenschaftlich 
belastbaren Hinweise auf eine Ge-
fährdung von Tieren und Pflanzen 
durch elektromagnetische Felder 
unterhalb der Grenzwerte“ gibt.26 

 

Eine solche Regelung wider-
spricht nicht nur üblichen Stan-
dards unabhängiger Wissen-
schaft und gesundheitspoliti-
scher Verantwortung. Dass das 
Projekt an einen Wissenschaft-
ler vergeben wurde, der für sei-
ne verlässlichen Entwarnungen 
bekannt ist, spricht eher für ei-
ne Logik anderer Art. Die für 
die Mobilfunkindustrie beson-
ders wichtige und besonders 
skrupellos umworbene Klientel 
der jungen Generation sollte 
den industriellen Profitinteres-
sen möglichst lange erhalten 
bleiben. Es bestätigt einen 
‚Kinderschutz’ dieser Art, wenn 
der bekannte Arzt Dr. med. 
Joachim Mutter von dem lei-
tenden Strahlenschutzbeauf-
tragten Prof. Lerchl später so-
gar zur Rede gestellt wird, weil 
er zur Zeit des Weihnachtsge-
schäfts in einem Zeitungsartikel 
vor Risiken von Handys in Kin-
derhand gewarnt hat.21 Und 
nicht nur Lerchl selbst ist für 
seine besondere Industrienähe 
bekannt. Die private Jacobs Uni-
versity, an der er lehrt, ist be-
kanntlich weit vom Kapital in-
dustrieller Sponsoren abhängig, 

zu denen nicht zuletzt Vodafone 
gehört. Ist Deutschland so reich 
an Kindern, aber auch so arm 
an unabhängigen Wissenschaft-
lern und Forschungsinstitutio-
nen, dass uns solche Kinder-
schutz-Grotesken als ‚Strahlen-
schutz’ verkauft werden müs-
sen?  

In seiner kürzlich erschienenen 
Schrift Zu den Folgen der Lang-
zeiteinwirkungen von Elektro-
smog (2012) macht Karl Hecht 
seine Erkenntnisse in einer 
breit angelegten medizinisch-
biowissenschaftlichen Doku-
mentation zugänglich.24 Am 
Beispiel der Radaropfer aus 
Bundeswehr und Nationaler 
Volksarmee, aber auch mit Be-
zug auf die neue Gruppe elekt-
rohypersensibler Menschen 
zeigt er, was herauskommt, 
wenn Staaten militärische oder 
kommerzielle Interessen über 
ihre gesundheits- und umwelt-
politische Verantwortung stel-
len. Lässt sich die Politik die 
Richtigkeit ihrer Untätigkeit in 
Sachen Vorsorge dabei von ge-
eigneten ‚Experten’ bescheini-
gen, hat eine unfromme Allianz 
von Staat, Industrie und wis-
senschaftlichen Lobbyisten die 
von ihrem Handeln Betroffenen 
faktisch schutzlos gemacht. 
Ökonomische Interessen ran-
gieren vor Gesundheit und Um-
welt. 
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Dass das fachliche Niveau der Stel-
lungnahme von exemplarischer wis-
senschaftlicher Bescheidenheit ist, 
wurde inzwischen in einer Replik 
gezeigt.27 Hier gehe es nur um die 
pauschalierende Tendenz der ver-
harmlosenden Aussagen, die indust-
riellen wie staatlichen Interessen ei-
nen vielfältigen Dienst erweisen. 
Weitere Forschungen auf einem Ge-
biet, das zumal die Landwirte hell-
hörig machen könnte, erscheinen 
bei einem so vermeintlich eindeuti-
gen wissenschaftlichen Befund über-
flüssig. Gerichten wird eine beque-
me Handhabe geboten, Klagen von 
Landwirten abzuweisen, deren ge-
schädigte Tierbestände auf einen 
möglichen Zusammenhang mit nahe 
aufgestellten Antennen schließen 
lassen.28 Industrie und Staat werden 
von der Pflicht befreit, Fällen von 
erheblicher Brisanz weiter nachzu-
gehen. Zugleich wird ihnen ein Frei-
brief für die ungeschmälerte Fort-
setzbarkeit ihrer Funk-Politik ausge-
stellt. Die Landwirte aber wurden 
mit den auffälligen Schäden allein 
gelassen. Tierschutzbestimmungen 
und der grundgesetzlich zugesicher-
te Schutz des Eigentums sind hinfäl-
lig geworden, wo der deutsche 
Strahlenschutz den Stand der Er-
kenntnis interpretiert. 

5. Was überhöhte  
 Grenzwerte schützen 

Ein ganz zentrales Problem bilden 
bekanntlich die geltenden Grenz-
werte. Nach den Annahmen des 
Staates und seiner Strahlenschutz-
experten bieten sie der Bevölkerung 
einen verlässlichen Schutz. Nach 
dem Stand internationaler Erkennt-
nis sind sie schutz-untauglich und 
bis zum Millionenfachen überhöht.  

Wir haben dem Problem bereits 
mehrfach die ihm gebührende Auf-
merksamkeit gewidmet. Prof. Karl 
Hecht zeigt in seiner Schrift Der 
Wert der Grenzwerte für Handy-
strahlungen, dass die heutigen 
Grenzwertregelungen für nicht-
ionisierende Strahlungen genauso 
unverantwortlich sind, wie es die 
gestrigen für ionisierende Strahlun-
gen waren.29 Ein interdisziplinäres 
Team von Wissenschaftlern und 
Ärzten hat vorgelegten Analysen 
zum Thema Warum Grenzwerte 
schädigen, nicht schützen – aber 
aufrechterhalten werden den zu-
treffenden Untertitel gegeben: Be-
weise eines wissenschaftlichen und 
politischen Skandals.30 In einem 
Vortrag zum Problem stellt Prof. 
Franz Adlkofer fest, dass gerade die 
Grenzwerte ein herausragendes Er-
gebnis „institutioneller Korruption“ 
sind.31 

Jeder Informierte weiß heute, was 
der Bevölkerung in der Grenzwert-
frage alles verschwiegen wird. Die 
nicht-thermischen Wirkungen der 
Strahlung weit unterhalb geltender 
Grenzwerte wurden bei der Festle-
gung der Werte ebenso wenig be-
rücksichtigt wie die Dauer der Wir-

kung. Die Grundlagen der Grenz-
wertbildung sind auch sonst über 
fünf Jahrzehnte alt. Die auf diese 
Weise gerechtfertigten hohen Wer-
te wurden und werden aus militäri-
schen und kommerziellen Interes-
sen unentwegt fortgeschrieben. 
Exaktheitsvorstellungen, die in die-
ser Form nicht einmal mehr die mo-
derne Physik aufrecht erhält, nivel-
lieren den Unterschied zwischen to-
ter Materie und lebendiger Organi-
sation und ignorieren ein halbes 
Jahrhundert wissenschaftlicher Fort-
schritte in maßgeblichen lebenswis-
senschaftlichen Disziplinen.  

Die bei uns geltenden Grenzwerte 
für elektromagnetische Felder ge-
hen auf die bekannten Richtlinien 
der ICNIRP zurück, eines in Mün-
chen ins Vereinsregister eingetrage-
nen, für seine Industriefreundlich-
keit bekannten und demokratisch in 
keiner Weise legitimierten Privat-
vereins. Schon 1999 wurden diese 
Richtlinien von dem neuseeländi-
schen Umweltphysiker Prof. Neil 
Cherry vernichtend kritisiert: 

Ich zeige klar und schlüssig, dass 
hier eine Voreingenommenheit ge-
gen die Entdeckung und die Aner-
kennung von schädlichen Wirkun-
gen besteht, die soweit geht, dass 
die vorhandenen Studien, welche 
diese Wirkungen beweisen, ignoriert 
werden, und die ausgewählten Stu-
dien falsch dargestellt, falsch inter-
pretiert und falsch gebraucht wer-
den. Die ICNIRP-Bewertung von Wir-
kungen wurde durchgesehen und 
als ernst fehlerhaft befunden. Sie 
enthält ein Muster von Voreinge-
nommenheiten, bedeutenden Feh-
lern, Weglassungen und absichtli-
chen Verdrehungen. 

Auch das EU-Parlament machte sich 
diese Kritik zueigen, konnte aber ge-
gen das Eigenrecht der Länder und 
den Druck der Industrie auf Dauer 
wenig ausrichten. In Deutschland, 
wo es schon damals gute Vernet-
zungen zwischen ICNIRP und Strah-

Dass bei Hinweisen auf mögli-
che Schädigungen von Tieren 
und Pflanzen zuweilen Vorsicht 
und weitere Abklärungen gebo-
ten sind, räumen auch die Ver-
fasser der erwähnten For-
schungsberichte ein. Die Sum-
me der aus mehreren Jahrzehn-
ten der Beobachtung und For-
schung vorliegenden Erkennt-
nisse jedoch einfach pauschal 
als ‚nicht belastbar’ zusammen-
zufassen, sagt mehr über die ak-
tuelle Interessenlage des deut-
schen Strahlenschutzes als über 
den Stand des Wissens aus. Eine 
anonym argumentierende Amts-
autorität wird in dieser Stellung-

nahme weder durch die notwen-
dige Sachautorität noch eine 
volkswirtschaftliche Verantwor-
tung beglaubigt, die über kurzzei-
tige wirtschaftliche Interessen 
hinausdenkt.  
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lenschutz gab, wurden die ICNIRP-
Richtlinien 1 zu 1 übernommen; 
doch ihrer internationalen Wirkung 
nach sind sie auch ein zweifelhaftes 
deutsches Geschenk an die Welt. 
(Eingehender zu den Vorgängen die 
Anm. 30 zitierte Schrift, S. 24-27). 

Angesichts solcher Hintergründe 
musste man es umso mehr begrü-
ßen, dass die deutschen Grenzwert-
bestimmungen gemäß der 26. BIm-
SchV gegenwärtig einer Prüfung un-
terzogen werden und dass auch 
nicht-staatliche Verbände Gelegen-
heit hatten zum Entwurf des Bun-
desumweltministeriums Stellung zu 
nehmen.32 Auch unsere Initiative 
unabhängiger Wissenschaftler und 
Ärzte hat dies getan und eine juristi-
sche Auseinandersetzung von Bernd 
Budzinski mit in die eigene Stellung-
nahme aufgenommen.33 Doch schon 
anlässlich einer Anhörung vor dem 
Umweltausschuss des Bayerischen 
Landtags ließ Dr. Caroline Herr als 
Vertreterin der SSK keinen Zweifel 
daran, dass die Grenzwerte nicht 
geändert werden, was immer weite-
re Forschung auch an Bedenklichem 
erbringen möge.34 Wie auch im Rah-
men der Verbändeanhörung zur No-
vellierung der 26. BImSchV deutlich 
wurde, ersetzt das Vertrauen in die 
Macht dabei die Pflicht zu ausgewo-
gener Information und Begründung. 
So argumentierte das Bundesum-
weltministerium z.B., man habe – 
seit Mai 2011! - einfach noch keine 
Zeit gehabt, beunruhigende Ergeb-
nisse etwa des Schweizerischen Mo-
bilfunkforschungsprogramms zu be-
rücksichtigen und auszuwerten.35 

Die Arroganz der Macht, die sich 
dank der verbreiteten Gleichgültig-
keit einer jahrelang fehlinformier-
ten und in Teilen süchtig gemachten 
Bevölkerung sicher glaubt, scheint 
daraus das Recht abzuleiten, den 
bisherigen Standard der betriebe-
nen Funk-Politik auch im Bundestag 
durchzusetzen. Geschieht dies, ent-
steht ein sich selbst referenzieren-
des System ohne klare Regelung der 

Verantwortung: Die Politiker ver-
weisen auf die Gerichte, die Gerich-
te auf den Gesetzgeber, dieser auf 
die Strahlenschutzbehörden, sie 
wiederum auf ,internationale Nor-
mungsgremien’ wie die ICNIRP. Die 
ICNIRP aber sieht sich niemandem 
verantwortlich – außer möglicher-
weise der Industrie; und wenn sie in 
die Enge getrieben wird, verweist 
sie notfalls auch auf eine „jahrelang 
die Grenzwerte bestätigende stän-
dige Rechtsprechung“.    

6. Der versäumte  
 technologische Fortschritt 

Der deutsche Strahlenschutz gegen-
wärtiger Prägung sorgt dafür, dass 
entscheidende Erkenntnisse der in-
ternationalen Forschung die deut-
sche Funk-Politik bis heute offen-
sichtlich weder erreicht haben noch 
erreichen sollen. Dazu gehört z. B., 
welche bedeutsame Rolle die Fre-
quenz-Zusammensetzung der Mo-
bilfunksignale (Modulation) für die 
schädigende Wirkung spielt; welche 
Gefahren von den breitbandigen 

Immissionen (LTE, DVB-T, DAB+) 
und von Frequenzen ausgehen, die 
im Hirnwellenbereich liegen 
(TETRA); dass es ‚biologische Fens-
ter’ hoher Mikrowellen-Empfind-
lichkeit bereits bei niedrigsten Im-
missionen gibt. Während sich in der 
internationalen Forschung die Ein-
sicht durchsetzt, dass sich eine ver-
antwortliche Funk-Politik nur noch 
in enger Koppelung mit dem Prinzip 
der technisch niedrigstmöglichen 
Strahlungswerte (ALARA-Prinzip) 
überhaupt rechtfertigen lässt, weist 
der deutsche Strahlenschutz den 
entgegengesetzten Weg. Wo immer 
möglich, soll Funk eingesetzt wer-
den (dürfen), selbst bei stationären 
Verbindungen, z.B. der bundeswei-
ten Vernetzung der Energieversor-
gung (Smart Grid mit Smart Metern; 
„Smart Home“); das alles möglichst 
so sehr, dass die Energie demnächst 
sogar ausreicht, die Akkus der Han-
dys aus der Luft aufzuladen.36 Es fin-
det eine regelrechte ‚Flutung‘ der 
Landschaft statt, die zweifellos eine 
so tiefgreifende Veränderung des 
elektrischen Haushalts der Natur 
darstellt, dass sie als Veränderung 
unserer Lebensgrundlagen mit un-
absehbaren Auswirkungen auch auf 
künftige Generationen im Sinne der 
Verfassung (Art. 20a GG) bewertet 
werden kann und deshalb gesetzge-
berisches Handeln erfordert. Das 
Dogma der Unbedenklichkeit soll 
den Verantwortlichen stattdessen 
bei ihrer fortdauernden Untätigkeit 
nicht nur ein schlechtes Gewissen 
ersparen, sondern auch zum Be-
wusstsein beitragen, dass Deutsch-
land mit dem eingeschlagenen Weg 
an der Spitze des Fortschritts stehe.  

Nichts aber trifft weniger zu als dies. 
Dass immer größere Kapazitäten 
der Datenübertragung gebraucht 
werden, ist nicht zu bestreiten. 
Doch selbst Vertreter der Mobil-
funkindustrie haben gelegentlich 
schon die Frage aufgeworfen, ob die 
Luft ein geeignetes Medium ist, die-
sen Bedarf in dem notwendigen 
Umfang per Funk zu befriedigen. 

Ein solcher zirkulärer Verschie-
bebahnhof der Verantwortlich-
keiten verschleiert jedoch nur 
den Kern der Probleme: Die 
Grenzwerte schützen nicht Ge-
sundheit und Umwelt, sondern 
kommerzielle Interessen. Sie 
bewahren die Verantwortlichen 
aller Gruppierungen vor der 
Haftung für die Folgeschäden 
einer bei dem Stand der For-
schung als unverantwortlich zu 
beurteilenden Politik. Staat, In-
dustrie und ihre wissenschaftli-
chen Helfer haben anachronisti-
sche Annahmen von gestern 
zum pseudowissenschaftlichen 
Bollwerk der Funk-Politik von 
heute gemacht – zu einem Alibi 
für versäumten Strahlenschutz 
und dem Bürger versagte Vor-
sorge. 
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Wer über das Heute hinausdenkt, 
hat längst die Glasfaser-Technik mit 
ihren bislang unerreichten Leis-
tungsmerkmalen, aber auch die Er-
forschung schonenderer Techniken 
schnurloser Kommunikation als un-
verzichtbare Entwicklungen der Zu-
kunft erkannt. Doch während In-
dustrienationen wie Schweden und 
Südkorea bereits eine 70-100%ige 
Versorgung der Gesellschaft mit 
Glasfaseranschlüssen anpeilen, 
mussten unsere Medien vor nicht 
allzu langer Zeit noch von einem 
stolzen deutschen Ausbauziel von 
1% berichten. Und nicht nur der 

Ausbau des Glasfaser-Netzes ist in 
anderen Industrieländern bereits 
erheblich weiter fortgeschritten, 
sondern auch die Suche und Erpro-
bung technologischer Alternativen 
schnurloser Kommunikation.37 

III. Satzungsverstöße und Verfälschungen  
 des Strahlenschutzauftrags 
 

1. Hinweise auf ein hohes 
Schädigungspotenzial 
elektromagnetischer  

 Felder  

Zum Stand internationaler Risikofor-
schung ist bereits in Teil II dieser 
Dokumentation mit Blick auf wichti-
ge Teilbereiche einiges gesagt wor-
den. Die häufig vorgebrachte Forde-
rung exakter oder gar monokausa-
ler Beweise der Schädigung ist bei 
der Eigengesetzlichkeit des Lebens 
und dem beobachtbaren Zusam-
menwirken vieler Noxen realitäts- 
und biologiefern.38 Wer der Verant-
wortung für die Belastung von 
Mensch und Natur durch nicht-
ionisierende Strahlung gerecht wer-
den will, sollte vielmehr eine gewis-
se Fähigkeit mitbringen, die große 
Zahl vorliegender Hinweise auf 
Schädigungen von Mensch und Na-
tur auch zusammenschauend zu 
interpretieren.  

Alle Lebewesen haben sich im Ver-
lauf ihrer evolutionsgeschichtlichen 
Entwicklung mit ihrer biologischen 
Information auf die natürlichen 
elektrischen, magnetischen und 
elektromagnetischen Felder der 
Erde eingestellt. Sie haben diese 
Information zum Bestandteil ihrer 
biophysikalischen Organisation ge-
macht. Das erklärt Störungen und 
zerstörerische Wirkungen, die sich 
ergeben, wenn millionenfach stär-
kere künstliche Strahlungen diese 
Eigeninformation des Lebens über-
lagern dürfen. Ulrich Warnke, der 
die Wirkungen elektromagnetischer 
Felder seit vier Jahrzehnten unter-
sucht, urteilt: „Besinnt sich die 
Menschheit […] nicht beizeiten auf 
die Grundlagen ihrer Existenz, und 
schieben die politisch Verantwortli-
chen der in Gang geratenen Ent-
wicklung keinen Riegel vor, sind 
Schädigungen der Gesundheit wie 
der wirtschaftlichen Grundlagen 
vorhersehbar, die sich erst in der 
nächsten Generation voll manifes-
tieren werden.“39 

Wenn sich der deutsche Strah-
lenschutz also für die Fortset-
zung einer Entwicklung ein-
setzt, die von vielen Seiten als 
nicht mehr zukunftsfähig beur-
teilt wird, so gefährdet er da-
mit nicht nur Gesundheit und 
Umwelt. Er ist entscheidend 
auch mitverantwortlich, dass 
unsere Industrie- und Export-
nation den Anschluss an inter-
nationale Bemühungen um ei-
ne bessere Zukunft der Kom-
munikationsgesellschaft weit-
gehend verloren hat.  

Die beunruhigenden Prognosen 
sind inzwischen auf vielen We-
gen bestätigt worden. Der er-
wähnte Report der BioInitiative 
Working Group, Position 46 des 
BUND und die Resolution des 
Europarates vom 27. Mai 2011 
stimmen in der grundsätzlichen 
Aussage überein, dass die Funk-
Politik in ihrer gegenwärtigen 
Form nicht zukunftsfähig ist. 
Die Europäische Umweltagen-
tur (EUA) hat schon 2007 das 
Gefährdungspotenzial elektro-
magnetischer Strahlung auf ei-
ne Stufe mit Asbest und PCB ge-
stellt.40 Im zweiten Teil ihrer 
Schrift Späte Lehren aus frühen 
Warnungen fordert sie mit Be-
zug auf bestätigte Gehirntu-
mor-Risiken entschiedene Maß-
nahmen der Vorsorge.41 Seit 
Jahren setzt sich die Ärztekam-
mer Österreichs mit einer Reihe 
von Forderungen für den 
Schutz der Bürger vor der Mo-
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2. Die Satzung der Strahlen-
schutzkommission und 
ihre Anforderungen an  

 die Mitglieder  

Fragt man, was der Strahlenschutz 
sein sollte und was er geworden ist, 
so empfiehlt sich neben der im vori-
gen Kapitel untersuchten Strahlen-
schutz-Praxis auch ein Blick auf den 
Auftrag, mit dem das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) und die Strah-
lenschutzkommission (SSK) gegrün-
det worden sind. Im Zusammen-
hang mit der Atompolitik ist die 
Kompetenz des BfS bereits in einem 
Untersuchungsbericht vernichtend 
kritisiert worden; und der seinerzei-
tige Bundesumweltminister Sigmar 
Gabriel kam nicht umhin, die ihm 
zur Verfügung gestellte Unterrich-
tung über die Risiken der Kernener-
gie als „Lug und Trug“ zu qualifizie-
ren.46 Droht sich bei den Gefahren 

nicht-ionisierender Strahlung des 
Mobilfunks das Gleiche abzuspie-
len?47  

Hier soll es zunächst vor allem um 
das Beispiel der Strahlenschutzkom-
mission gehen, die die Politik berät 
und das Handeln der politischen 
Exekutive dadurch auf sehr direkte 
Weise mitbestimmt. Gemäß Sat-
zung48 ist die SSK eine beim Bundes-
umweltministerium eingerichtete 
Kommission, die „das Bundesminis-
terium in den Angelegenheiten des 
Schutzes vor Gefahren ionisierender 
und nichtionisierender Strahlen“ 
berät (§2) und eine eigene Ge-
schäftsstelle auch im Bundesamt für 
Strahlenschutz unterhält. Die Emp-
fehlungen und Stellungnahmen der 
Kommission werden auch den Län-
derbehörden zur Kenntnis gegeben 
und auf Anfrage der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt (§11, 3).  

Die in der Satzung festgelegten Vo-
raussetzungen für die Mitglied-
schaft in der Kommission tragen der 
großen Verantwortung für die Infor-
mation von Politik und Öffentlich-
keit durchaus Rechnung. Um nur 
einige der uns nachfolgend beson-
ders wichtigen Bestimmungen zu 
vergegenwärtigen – wörtliche Zitate 
dabei kursiviert:  

1. Forderung ausgewogener Infor-
mation: 
Die Mitglieder müssen die Ge-
währ für eine sachverständige 
und objektive Beratung des Bun-
desministeriums bieten. […] Um 
eine ausgewogene Beratung 
sicherzustellen, soll die Strahlen-
schutzkommission so besetzt 
sein, dass die gesamte Bandbrei-
te der nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik vertretba-
ren Anschauungen repräsentiert 
ist. (§ 3,1) 

2. Verpflichtung der Mitglieder auf 
Gewissenhaftigkeit und Über-
parteilichkeit: 
Nach § 4,4 werden die Mitglie-

der der SSK vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit vom Bundesministeri-
um auf gewissenhafte und un-
parteiische Erfüllung ihrer Auf-
gaben verpflichtet. Dass damit 
auch die Wahrnehmung anderer 
als der satzungsgemäßen Inte-
ressen ausgeschlossen wird, 
macht dann vor allem auch § 10 
deutlich, der den Ausschluss von 
der Beratung wegen Befangen-
heit regelt (s. u.). 

3. Verpflichtung auf die üblichen 
Regeln des wissenschaftlichen 
Diskurses: 
Nach § 3,3 der Satzung werden 
die Mitglieder des Ausschusses 
in allem auch darauf verpflich-
tet, die Regeln eines wissen-
schaftlichen Diskurses zu wah-
ren. 

bilfunkstrahlung ein.42 Sie sieht 
sich dabei durch die Internatio-
nale Krebsforschungsagentur 
der WHO (IARC) bestätigt, die 
2011 die Hochfrequenzstrah-
lung insgesamt als „möglicher-
weise krebsverursachend“ ein-
gestuft hat.43 Inzwischen gibt es 
auch ein erstes rechtskräftiges 
Urteil, in dem das oberste italie-
nische Kassationsgericht einem 
Langzeitnutzer des Mobiltele-
fons wegen eines dadurch ver-
ursachten gutartigen Hirntu-
mors eine lebenslange Entschä-
digung zugesprochen hat.44 Hin-
zu kommen zahlreiche Appelle 
von Ärzteorganisationen wie zu-
letzt der Internationale Ärzteap-
pell 2012, der vor den gesund-
heitlichen Risiken der Hochfre-
quenzstrahlung warnt und Maß-
nahmen der Vorsorge für über-
fällig hält.45 Der deutsche Strah-
lenschutz hätte also hinreichen-
den Anlass, warnende Stimmen 
zu berücksichtigen. 

So klar wie die Beschreibung 
der Pflichten sind auch die 
Bestimmungen über den gebo-
tenen Ausschluss von der Bera-
tung, wenn Mitglieder gegen 
Voraussetzungen der Mitglied-
schaft verstoßen. § 10 Aus-
schluss von der Beratung we-
gen Befangenheit – Anzeige-
pflichten stellt in Absatz 2 u. a. 
zusammenfassend fest: Hält 
sich ein Mitglied der Strahlen-
schutzkommission für befangen 
oder in konkurrierende materi-
elle wie immaterielle Interes-
sen verstrickt, hat es dies dem 
Vorsitzenden der Kommission 
anzuzeigen. Diese Anzeigen-
pflicht gilt schon für begründe-
te Zweifel; dies auch nicht nur 
für den Betreffenden selbst, 
sondern für alle anderen Mit-
glieder der Kommission, denen 
etwaige Befangenheiten oder 
Interessenkonflikte an anderen 
Mitgliedern aufgefallen sind. 
Die Anzeigenpflicht gilt zuerst 
gegenüber dem Vorsitzenden 
der SSK, der dann seinerseits 
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3. Eine „Gesamtschau“ der 
Risiken aus der Sicht der 
Strahlenschutzkommission 

Vergleicht man die Erkenntnisse 
internationaler Risikoforschung mit 
einer entsprechenden Gesamt-
schau, wie sie z. B. in der 250. Sit-
zung der SSK vom 29./30. Septem-
ber 2011 verabschiedet worden 
ist,49 so meint man in eine von den 
biologischen Wirkungen elektro-
magnetischer Felder noch nahezu 
unberührte deutsche Welt einzutre-
ten. Die 72-seitige Stellungnahme 
Biologische Auswirkungen des Mo-
bilfunks – Gesamtschau geht Kapitel 
um Kapitel die wichtigsten der dis-
kutierten Risikogebiete durch. Sie 
versäumt nicht immer wieder anzu-
merken, welchen großen Beitrag 
das Deutsche Mobilfunk-Forschungs-
programm zur Verbesserung der 
wissenschaftlichen Grundlage für 
die gesundheitliche Bewertung der 
Exposition durch elektromagneti-
sche Felder des Mobilfunks und da-
mit zur Risikokommunikation geleis-
tet habe (S. 43 f.). Der auf dieser 
Grundlage behauptete Stand der 
Erkenntnis wird abschließend noch 
einmal unter den jeweils vorange-
stellten Stichwörtern zusammenge-
fasst (S. 44-47; wörtliche Zitate wie-
der kursiviert):  

 Krebs: Die im Rahmen des DMF 
durchgeführten Untersuchungen 
haben in keiner Weise Anhalts-
punkte für eine krebsinitiierende 
oder –promovierende Wirkung 
erbracht. Auch wenn dies nicht 
eigens gesagt wird, versteht sich 
das auch als Würdigung der un-
ter II/1 dieser Dokumentation 
kritisierten Beiträge Prof. Lerchls 
zum Thema. Ein begrenzter For-

schungsbedarf, der auch mögli-
che gentoxische Wirkungen ein-
schließen soll, wird eingeräumt, 
aber unter den Vorbehalt eines 
hohen Standards der Qualitätssi-
cherung und Qualitätskontrolle 
gestellt.  

 Blut-Hirn-Schranke (BHS): Die 
Projekte im Rahmen des DMF 
haben auch mit neuen methodi-
schen Ansätzen keine Effekte auf 
die BHS gefunden. Angesichts 
insgesamt fehlender Evidenz für 
solche Wirkungen bestehe auch 
kein weiterer Forschungsbedarf. 

 Neurophysiologische und kogni-
tive Prozesse, Schlaf: Auch Wir-
kungen dieser Art konnten weit-
gehend ausgeschlossen werden. 
Ein begrenzter Forschungsbe-
darf wird eingeräumt. 

 Elektrosensibilität und Befind-
lichkeitsstörungen: Die Überle-
gungen dazu fassen sich sehr 
kurz, weil die vorliegende For-
schung dahingehend interpre-
tiert wird, dass das Phänomen 
im Sinne eines ursächlichen Zu-
sammenhangs mit der Expositi-
on durch EMF mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht existiert. 
Weitere Forschung sollte daher 
in einem Themenkreis außerhalb 
der EMF-Forschung erfolgen – 
wobei offensichtlich vor allem 
an Psychotherapie und Psychiat-
rie gedacht ist.50 

 Blut und Immunsystem: Die 
Ergebnisse des DMF erlauben in 
Übereinstimmung mit den Arbei-
ten anderer Autoren den Schluss, 
dass Mobilfunkfelder keinen 
Einfluss auf das Immunsystem 
haben. Wo Effekte dieser Art 
dementiert werden, muss auch 
die Frage weiterer Forschungen 
nicht erst erwogen werden. 

 Reproduktion und Entwicklung: 
Die Untersuchungen im Rahmen 
des DMF lassen es als sehr un-
wahrscheinlich erscheinen, dass 
durch Mobilfunkexpositionen bis 
zu den Grenzwerten negative 
Auswirkungen auf Reproduktion 
und Entwicklung zu erwarten 
sind. Die SSK sieht in diesem Be-
reich keinen aktuellen For-
schungsbedarf.  

 Exposition durch Funktechnolo-
gien: Die Immission durch orts-
feste Sendeanlagen in allgemein 
zugänglichen Bereichen liegt 
bezüglich der Grenzwertaus-
schöpfung durch die Leistungs-
flussdichte in der Regel im Pro-
millebereich oder darunter und 
erreicht maximal einstellige Pro-
zentwerte. Ein Forschungsbedarf 
wird am ehesten in messtechni-
scher Hinsicht gesehen. 

 Mobilfunk und Kinder: Als Er-
gebnis epidemiologischer Stu-
dien haben sich Hinweise auf 
einen Zusammenhang von Ge-
sundheitseffekten bei Kindern 
und Jugendlichen und Mobil-
funkexposition deutlich abge-
schwächt. […] Die bislang durch-
geführten Studien stützen nicht 
die Annahme einer postulierten 
erhöhten Empfindlichkeit von 
Kindern und Jugendlichen. […]
Über die u.a. auf Basis der WHO-
Empfehlungen (WHO 2010) initi-
ierten Studien hinaus sieht die 
SSK aktuell keinen weiteren For-
schungsbedarf auf diesem Ge-
biet. Das oben (II,2) angespro-
chene Forschungsprojekt von 
Prof. Lerchl dürfte bei dieser 
Bilanz bereits mit einkalkuliert 
worden sein. 

 Risikowahrnehmung und Risiko-
kommunikation: Die Zusam-
menhänge der Ängste und Be-
fürchtungen in der Bevölkerung 
seien bislang unabhängig vom 
Umfang der Netzausbauaktivitä-

den Minister zu unterrichten 
hat, bevor über den Ausschluss 
von der Beratung entschieden 
wird.  
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ten; nur lose gekoppelt an Um-
fang und Inhalt der medialen 
Berichterstattung; in Bezug auf 
Mobilfunk auch keine Besorgnis 
ersten Ranges. Da auch das 
offenbar noch nicht befriedigt 
und das Wissen über effektive 
Formen der Risikokommunikati-
on […] derzeit eher gering sei, 
müssten zukünftig neue Instru-
mente entwickelt und deren 
Wirksamkeit empirisch über-
prüft werden. Als primäre Auf-
gabe dieser Instrumente wird 
dabei ganz offenkundig gese-
hen, unnötigen Ängsten und 
Befürchtungen noch besser ent-
gegenzuwirken. Insbesondere 
die Ärzteschaft solle bei der Be-
wältigung dieser und verwand-
ter Aufgaben unterstützt wer-
den. Dabei darf angemerkt wer-
den, dass dies mit seriellen Ver-
anstaltungen des IZMF der Mo-
bilfunkindustrie seit Langem 
genau so geschieht – nicht sel-
ten unter engagierter Mitwir-
kung unserer Strahlenschutzbe-
auftragten.   

4. Ein Täuschungsversuch 
über die Erkenntnis  

 gentoxischer Wirkungen 
der Strahlung im  

 5. Mobilfunk-Bericht der  
 Bundesregierung an den  
 Deutschen Bundestag 

Gentoxische Wirkungen gehören zu 
den besonders zahlreich bezeugten 
Risiken der Mobilfunkstrahlung. 
Ihre Bedeutung ergibt sich nicht nur 
aus dem Faktum der biologischen 
Wirkungen auf das Erbgut, sondern 
auch daraus, dass sie ein mögliches 
Bindeglied zum Verständnis kanze-
rogener Wirkungen der Strahlung 
bedeuten.  

Umso mehr überrascht, dass ihnen 
die Gesamtschau weder eine größe-
re Bedeutung noch gar eine eigene 
Rubrik einräumt. Schlimmer noch 
ist, dass der 5. Mobilfunk-Bericht 
der Bundesregierung an den Bun-
destag, der wohl in besonderer 
Weise als Grundlage für die anste-
hende Überprüfung der Grenz-
wertfrage gedacht ist, die Gentoxi-
zität der Strahlung dementiert und 
sich dabei der Kampagne Prof. 

Lerchls gegen die REFLEX-Studie 
verpflichtet zeigt. Der Vorgang be-
leuchtet die verhängnisvolle Rolle, 
die der Strahlenschutz in der Bera-
tung der politisch Verantwortlichen 
spielt. Er zeigt damit aber auch, in 
welchem Umfang der Strahlen-
schutz der staatlichen Funk-Politik 
eine pseudowissenschaftliche Grund-
lage vorgibt, die einen behaupteten 
Gesundheits- und Umweltschutz in 
Wahrheit zu einer kunstvoll und 
kostspielig drapierten Scheinsicher-
heit macht.  

Prof. Franz Adlkofer, einer der füh-
renden Forscher auf diesem Gebiet, 
hat aus diesem Anlass einen Kom-
mentar an den Gesundheitsaus-
schuss des Deutschen Bundestages 
gerichtet. Er zeigt, welchem dürfti-
gen wissenschaftlichen und ethi-
schen Format die Strategien der 
Verdrängung verpflichtet sind, aber 
auch, wie sehr die Regierung ihre 
eigene Beratung und den Strahlen-
schutz nach Maßgabe erwünschter 
Ergebnisse organisiert hat. Wir ha-
ben die Stellungnahme Adlkofers 
zum Bestandteil dieser Schrift ge-
macht. Im Zusammenhang unserer 
Dokumentation sei aber wenigstens 
das zusammenfassende Ergebnis 
seiner Analysen zitiert:  

tiert und dem Ziel weitestge-
hender Entwarnung geopfert. 
Die wissenschaftliche und ethi-
sche Armut dieser von der SSK 
gebotenen Gesamtschau wird 
bereits deutlich, wenn man er-
gänzend z. B. zur Kenntnis 
nimmt, was allein schon die 
Studienseite der Umwelt- und 
Verbraucherorganisation Diag-
nose-Funk an Studien mit ge-
genteiligen Erkenntnissen zu-
gänglich macht. Brauchen wir 
eine Bürgerwehr, die den 
Schutz von Gesundheit und Um-
welt gegenüber gravierenden 
biologischen Risiken, aber auch 
gegenüber deren staatlich orga-
nisierter Verharmlosung selbst 
in die Hand nimmt? 

In ihrem Ergebnis lässt die Ge-
samtschau darauf schließen, 
dass ernstliche Risiken nach 
dem aktuellen Stand der Er-
kenntnis nicht mehr angenom-
men werden müssen. Entspre-
chend gering erscheint denn 
auch der an manchen Stellen 
noch eingeräumte Forschungs-
bedarf. Soweit Menschen unter 
der Strahlung zu leiden glau-
ben, sind sie in Wahrheit Opfer 
ihrer Angst oder anderweitiger 
psychischer Störungen. Die SSK 
bezeugt mit diesem verharmlo-
senden Bericht eine Sicht von 
extremer Einseitigkeit, die dem 
Satzungsgebot ausgewogener 
Information und Beratung gera-
dezu ins Gesicht schlägt. Was 
an beunruhigender internatio-
naler Erkenntnis vorliegt, wird 
überwiegend ignoriert, demen-

Der Skandal, der in der Verun-
glimpfung der REFLEX-Studie 
und ihrer Autoren durch Lerchl 
und seine Helfer besteht, wird 
durch einen weit größeren noch 
in den Schatten gestellt, näm-
lich durch die Tatsache, dass die 
Bundesregierung einen Mann 
vom charakterlichen Zuschnitt 
des Alexander Lerchl mit dem 
Schutz der Bevölkerung vor 
elektromagnetischen Feldern 
betraut hat. Dies zeigt beispiel-
haft, wie sich Bundesregierung 
und Mobilfunkindustrie in offen-
sichtlich enger Zusammenarbeit 
zum Schutze ihrer Interessen 
der Wissenschaft bedienen. Nur 
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5. Amt ohne Ethos -  
 ein deutsches Sittenbild 

Das oben kritisierte wissenschaftli-
che und ethische Niveau, das seit 
Jahren maßgeblich den deutschen 
Strahlenschutz gestaltet, sei ergän-
zend auch aus einer Perspektive von 
Niederungen beleuchtet, in die man 
sich nur ungern begibt. Aber Prof. A. 
Lerchl scheint wohl eben deshalb 
darauf zu vertrauen, dass seine Aus-
flüge in diese Welt den politisch 
Verantwortlichen entweder nicht 
auffallen oder sie nicht interessie-
ren.  

Lerchl hat ein Mobilfunk-Forum in 
den Dienst seiner Kampagnen und 
Unbedenklichkeitsbeteuerungen ge-
stellt, das sich auf die Diffamierung 
von Mobilfunkkritikern jeder Art 

spezialisiert hat. Schon die Benen-
nung des Forums ist eine bewusste 
Täuschung der Öffentlichkeit. Denn 
die Selbstdarstellung als „Infor-
mationszentrum gegen Mobil-
funk“ (IZgMF) suggeriert die Geg-
nerschaft zu einer Industrie, deren 
Interessen in Wahrheit skrupellos 
bedient werden. In der bald eher 
verworrenen, bald taktisch verdreh-
ten Wahrnehmung der deutschen 
Szene werden materielle Motive 
nicht etwa bei denen vermutet, die 
sich in den Dienst der Mobilfunkin-
dustrie stellen, sondern bei jenen, 
die sich für Gesundheit und Umwelt 
engagieren. Mit dem Urteil der 
Webmasterin sind „BUND, DGHUT, 
IGUMED, Ökologischer Ärztebund, 
KO-Ini“ Vereine, in denen „Ama-
teure“ Gesundheits- und Umwelt-
ängste schüren, „um später den 
Rahm als Nutznießer ab zu schöp-
fen“.51 Von einem ähnlichen Niveau 
der Verwirrung und Widersprüch-
lichkeit zeugt das Verständnis de-
mokratischer Meinungsfreiheit. Für 
die ausufernde Diffamierpraxis des 
Forums wird sie fraglos in Anspruch 
genommen. Wo sich Bürger und 
Wissenschaftler dagegen – mit gu-
tem Grund - anders informiert und 
überzeugt zeigen, als es die techni-
zistisch verengte Optik der Web-
masterin und ihres Gatten will, wer-
den sie der Diffamierlust des Fo-
rums zu weiterer ‚Bearbeitung’ 
preisgegeben.  

Bereits 2009 hat ein Gericht der 
Webmasterin und der Einschaltung 
ihres Forums in Lerchls Kampagne 
gegen die REFLEX-Studie „be-
sonders perfide“ Verleumdungen 
bescheinigt.52 Gelernt hat sie daraus 
allenfalls, dass man gemäß ihrem 
Verständnis von Meinungsfreiheit 
häufiger den Charakter des persön-
lichen Urteils unterstreichen sollte. 
In der Sache aber ist es bei ebenso 
groben wie absurden Verleumdun-
gen geblieben. So etwa, wenn Leiter 
von Gesundheits- und Umweltorga-
nisationen, die den von Staat und 
Industrie ausgeblendeten Stand der 

Erkenntnis zugänglich machen, zum 
Nazi- und Hitler-Regime in Bezie-
hung gesetzt werden. Der eine sieht 
sich zum „gefühlten Obersturm-
bandführer“53 befördert, der andere 
in die Tradition des „Führers“ und 
seines „Wahns“ gestellt.54 Ganz 
besonders schlecht aber ergeht es 
den Elektrosensiblen der Gesell-
schaft. Eine für ihr kritisches Enga-
gement bekannte Elektrosensible 
wird in einem kühnen Brücken-
schlag mit dem Massenmörder A. 
Brejvik verglichen.55 Elektrosensibili-
tät selbst wird als „Störung des Sozi-
alverhaltens“ definiert, gegen das 
Anträge auf „amtliche Betreuung“ 
oder kostengünstigere „Anwalts-
briefe“ als probate „Lösungen“ 
empfohlen werden.56 Selbst der 
verzweifelte Suizid des bekannten 
elektrosensiblen Pfarrers Carsten 
Häublein, dem die nahe aufgestell-
ten Antennen in geradezu sadisti-
scher Weise in sein selbstgewähltes 
Exil folgten, wird zum Gegenstand 
IZgMF-typischer Häme gemacht. 
Nach Auffassung des Forums ver-
weist er nicht etwa auf Probleme 
der betriebenen Funk-Politik, son-
dern auf die Unverantwortlichkeit 
derer, die an den gänzlich unbe-
gründeten Ängsten des Pfarrers 
Schuld sind.57 Die moralische Ver-
wirrung des Forums scheint so groß, 
die Geschichtskenntnis der Web-
masterin dagegen so klein, dass 
nicht einmal erkannt wird, wie weit 
sich der gemeinschaftliche Umgang 
mit Menschen und Menschenwürde 
dem Geist geschichtsbekannter to-
talitärer Regime nähert – den sie 
anderen unterstellt.  

Die Unzahl von Diffamierungen sol-
cher und ähnlicher Art addieren sich 
inzwischen zu einem Lexikon der 
Diffamierlust und Menschenverach-
tung. Über ein Forum von beschei-
dener Kulturfähigkeit hinaus wirft 
das zwei allgemeinere Fragen auf, 
die auch den Realitätsgehalt deut-
scher Strahlenschutzpolitik be-
treffen. Was bedeutet es, wenn ein 
staatlicher Strahlenschutzbeauftrag-
ter einen solchen Betrieb in den 

weil Lerchl die ‚richtige’ Mei-
nung vertritt, wird er trotz gra-
vierender wissenschaftlicher und 
charakterlicher Defizite zum Lei-
ter des Ausschusses für nicht-
ionisierende Strahlen bestellt 
und in die SSK berufen. Durch 
Auswahl nicht nach Exzellenz, 
sondern nach ,richtiger’ Mei-
nung wird jedoch die Unabhän-
gigkeit der Wissenschaft – wie 
die Berliner Wissenschaftsjour-
nalistin Rosemarie Stein schreibt 
– massiv gefährdet. Es steht 
deshalb zu befürchten, dass die-
jenigen Menschen, die bereits 
unter der Hochfrequenzstrah-
lung leiden und die unzähligen, 
die noch hinzukommen werden, 
noch lange auf wirksame 
Schutzmaßnahmen werden war-
ten müssen. Lessing bringt die 
Betroffenheit bei einer solchen 
Entwicklung wie folgt auf den 
Punkt: „Wer über gewisse Dinge 
den Verstand nicht verliert, der 
hat keinen zu verlieren.“ (Wie S. 
27 dieser Schrift)  
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Dienst seiner Kampagnen stellt? 
Und welche Vorstellungen von 
‚Risikokommunikation’ leiten ihn 
dabei?  

6. Satzungsverstöße  
 und wissenschaftliches  
 Fehlverhalten von  
 Mitgliedern der SSK 

Nach dem Urteil von Dr. H. Peter 
Neitzke hat Prof. Lerchl „mit der 
Polemik und den fachlichen Män-
geln seiner Kritiken“ erheblich dazu 
beigetragen, „dass das ohnehin 
nicht große Ansehen der Strahlen-
schutzkommission in der Bevölke-
rung weiter schwindet“ und dass 
Chancen für einen „konstruktiven 
Dialog“ mit der Bevölkerung ver-
spielt wurden. Die von Lerchl ge-
wählten Mittel seien außerdem oft 
auch „schlichtweg peinlich“.59 Hat 
man die oben herausgestellten Vo-
raussetzungen für die Mitglied-
schaft in der SSK im Blick, so ist fest-
zustellen, dass Lerchl klar gegen 
jede der aufgeführten Bestimmun-
gen verstoßen hat. Von einer aus-
gewogenen Vorinformation und 
Wahrheitssuche kann weder mit 
Blick auf ihn noch auf die Arbeitser-
gebnisse des Ausschusses insge-
samt die Rede sein. Den Politikern, 
die Lerchl gleich für zwei Amtsperi-
oden zum Mitglied und Leiter des 
Ausschusses gemacht haben, muss-
te mit seiner besonderen Industrie-
nähe auch die Deutlichkeit seiner 
Befangenheit bekannt sein. Laut 
Satzung hätten sie jedoch auch von 
ihm selbst wie von anderen Mitglie-
dern der Kommission darüber infor-
miert werden müssen, in welchem 
Umfang er die das Kriminelle strei-
fende Parteilichkeit eines Forums 
stützte; auch dass er von der Krebs-
forschungsagentur der WHO (IARC) 
mit dem Hinweis auf seine Befan-
genheit nicht zur Teilnahme an ei-
ner Arbeitstagung der Organisation 
im Mai 2011 zugelassen wurde.60 
Die jahrelange Kampagne gegen die 
REFLEX-Studie, jüngst auch eine 
neue gegen Prof. Lennart Hardell, 
zeigen auch sonst, dass er sich rigo-
ros über die üblichen Regeln des 
wissenschaftlichen Diskurses hin-
wegsetzt, wo es darum geht, für die 

Industrie unbequeme Erkenntnisse 
aus dem Weg zu schaffen, den Ruf 
ihrer Urheber zu schädigen und 
beides möglichst breit in deutsche 
und internationale Medien zu brin-
gen. (Zu allem eingehender den 
zweiten Beitrag dieser Schrift).  

Gemäß Satzung wäre es nach allem 
längst geboten gewesen, Prof. 
Lerchl aus der Kommission zu ent-
lassen oder ihn wenigstens von 
manchen Entscheidungen auszu-
schließen – wie dies die IARC getan 
hat. Mit dem Ablauf seiner Amtszeit 
zum 31.12.2012 stellt sich die Frage 
nicht mehr. Doch dass sein Wirken 
in der SSK überhaupt möglich war 
und offenbar von einer Mehrheit 
des Ausschusses mitgetragen wur-
de, spricht auch gegen eine ausge-
wogene satzungsgemäße Zusam-
mensetzung des Gremiums insge-
samt. Zusammen mit Prof. Lerchl 
hätten möglicherweise also noch 
weitere Mitglieder des Ausschusses 
entlassen oder von bestimmten 
Entscheidungen ausgeschlossen 
werden müssen. Dass selbst nach 
der Entscheidung der WHO nichts 
geschah, zeigt zudem ein Versagen 
der deutschen Umweltpolitik und 
des damals zuständigen Ministers.  

Viele hatten gehofft, dass der für 
sein frisches Engagement bekannte 
neue Bundesumweltminister die 
Neubesetzung des Ausschusses zum 
Jahreswechsel 2012/2013 auch 
nutzt, um eine Rückbesinnung der 
SSK auf ihren satzungsgemäßen 
Auftrag wenigstens zu erleichtern. 
Wenn Prof. Lerchl in der Leitung 
des Ausschusses inzwischen aller-
dings durch Prof. Norbert Leitgeb 
abgelöst wurde, dessen bisheriges 
Wirken für eine ähnlich einseitige 
Orientierung bekannt ist, so fragt 
sich, wie viel sich allein schon mit 
dieser Berufung ändern kann - und 
soll.61 Doch wir wollen nicht vor-
schnell über die künftige Entwick-
lung urteilen. Vielleicht wurde die 
Regierung ja auch in diesem Punkt 
nur unausgewogen von der SSK 

Lerchl selbst scheint den Strah-
lenschutzauftrag als Amt, seine 
Zusammenarbeit mit dem Fo-
rum als Privatangelegenheit zu 
verstehen. Wir fragen kritischer, 
ob er in der Kooperation mit 
dem Forum nicht nur noch un-
bekümmerter Interessen verrät, 
die sich mit Auftrag und Ethos 
des übernommenen Amtes 
nicht in Einklang bringen lassen. 
Das exemplarische Ergebnis der 
beobachtbaren Trennungen und 
Interessekonflikte scheint uns 
genau jenes Expertentum, das 
Jahre hindurch eine Schlüssel-
position im deutschen Strahlen-
schutz besetzen konnte, den 
staatlich verliehenen Einfluss je-
doch permanent für die Bedie-
nung industrieller Interessen 
missbraucht hat. Lerchls offen-
sichtliche Vorstellungen von der 
so oft beschworenen ‚Risiko-
kommunikation’ aber beleuch-
tet ein Vorgang des Jahres 
2011. Als unter seiner maßgebli-
chen Beteiligung das Telekom-
finanzierte Wissenschaftsforum 
EMF gegründet wurde, notiert 
eine der Anmerkungen zu dem 
Gründungsvortrag: „Risikokom-
munikation etabliert (SSK, BfS, 
WIK, IZMF, Elektrosmog-Info 
und IZGMF)“.58 Das Zitat macht 
die Logik der Zusammenarbeit 
mit dem Forum des IZgMF nur 
noch deutlicher bewusst. Als 
„Informationszentrum gegen 
Mobilfunk“ getarnt und zur In-
stanz deutscher ‚Risikokom-
munikation’ aufgewertet, wur-
de das Forum von Lerchl und 
der Mobilfunkindustrie zugleich 
ausersehen, unliebsame Wis-
senschaftler, NGOs und Elektro-
sensible auch mit den Mitteln 
seiner geistig-moralischen Un-
terwelt zu bekämpfen. 
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beraten; vielleicht vertraut sie auch 
darauf, dass aus einem Saulus 
schließlich noch heute immer wie-
der ein Paulus werden kann. Da die 
Beobachtung der Funk-Entwicklung 
uns und einer wachsenden Zahl von 
Menschen allerdings das Vertrauen 
in die deutsche Funk-Politik immer 
schwerer macht, setzen wir lieber 
auf bürgerliche und wissenschaftli-
che Wachsamkeit. Jedenfalls wollen 
wir auch weiterhin für jene komple-
mentäre Information sorgen, die 
vom derzeitigen Strahlenschutz 
geflissentlich ausgeblendet wird - 
mit offenkundiger Billigung von 
oben.  

Prof. Lerchl gilt verbreitet als Para-
digma solcher Ausblendung wie 
ihrer ökonomischen Motive, auch 
der ungerührt in Kauf genommenen 
möglichen Folgen für Gesundheit 
und Umwelt. Vielen Bürgern und 
Fachleuten war er damit aufgefal-
len, wie engagiert er sich Jahre hin-
durch in den Dienst des Informati-
onszentrums Mobilfunk (IZMF) der 
Industrie und ihres zentralen Pro-
jekts Mobilfunk und Gesundheit 
gestellt hat. Teil I dieser Dokumen-
tation deutet an, dass solche Dop-
pelfunktionen in leitenden Stellun-
gen des deutschen Strahlenschutzes 
keine Seltenheit sind. Die Reihe 
illustrer Namen ließe sich noch be-
trächtlich verlängern, auch für den 
besonders sensiblen Bereich des 
Kinderschutzes. Das euphemistische 
Etikett „Mobilfunk und Gesundheit“ 
darf dabei nicht darüber täuschen, 
wie weit sich in den Aktivitäten die-
ses zentralen Projekts der Mobil-
funkindustrie angeblicher Gesund-
heitsschutz und verharmlosende 
Werbung mischen.62 Die mit solchen 
Strukturen verbundenen Risiken 
unterstreicht ein vor amerikani-
schen Gerichten enttarntes struktu-
rell benachbartes Projekt, dem die 
Tabakindustrie einst den analogen 
Namen Rauchen und Gesundheit 
gegeben hatte.63 Seine Vernetzun-
gen reichten in weite Kreise der 
Ärzte- und Wissenschaft, ja bis in 

höhere Etagen der Gesundheitspoli-
tik hinein – mit dem Ziel, wirksame 
Maßnahmen zum Schutz der Bevöl-
kerung möglichst lange hinauszu-
schieben.  

7. Wer trägt die  
 Verantwortung  
 für Folgeschäden?  

Gemessen am Stand internationaler 
Erkenntnis ist die oben untersuchte 
Gesamtschau der SSK eine Bilanz 
von extremer Unausgewogenheit 
und Einseitigkeit. Ein Briefwechsel, 
der uns vorliegt, zeigt aber auch, 
wie sie bis in das Bundeskanzleramt 
zur Richtschnur der politischen Exe-
kutive gemacht wird. Die Dip-
lompsychologin Hanna Tlach hatte 
sich als Sprecherin der Agendagrup-
pe Gesundheit in Allensbach am 

27.11.2012 direkt an die Kanzlerin 
gewandt. In ihrem Schreiben kriti-
siert sie die Grenzwerte der 26. 
BImSchV und fordert vorsorglichen 
Gesundheitsschutz durch Strahlen-
minimierung mit Netzzusammenle-
gung (nationales roaming). Die Ant-
wort gibt zuständigkeitshalber Oli-
ver Deis (GRS= Gesellschaft für An-
lagen- und Reaktorsicherheit) als 
Berater des BMU. Sein Schreiben 
vom 24.01.2013 informiert Frau 
Tlach, was der Staat alles für den 
Schutz der Bevölkerung getan habe: 
„Die möglichen Auswirkungen von 
hochfrequenten elektromagneti-
schen Feldern (z.B. Mobilfunk) sind 
in den vergangenen Jahren in zahl-
reichen Forschungsvorhaben von 
nationalen und internationalen Ex-
perten untersucht worden. Nach 
der Auswertung dieser Forschungs-
ergebnisse sind die anerkannten 
Fachgremien zu dem Schluss ge-
kommen, dass sich keine wissen-
schaftlichen Anhaltspunkte für das 
Absenken der geltenden Grenzwer-
te ergeben haben. Zu diesem 
Schluss kam auch die deutsche 
Strahlenschutzkommission in ihrer 
Stellungnahme Biologische Auswir-
kungen des Mobilfunks von 2011, in 
der der aktuelle wissenschaftliche 
Kenntnisstand neu betrachtet wur-
de.“65 Besser kann man kaum ver-
anschaulichen, wie ein geradezu 
systematisch beschnittener Stand 
internationaler Erkenntnis bis in die 
höchsten Etagen politischer Exekuti-
ve hinein zur Grundlage deutscher 
Gesundheits- und Umweltpolitik 
gemacht wird, aber auch, welche 
Rolle ein fehlgeleiteter Strahlen-
schutz dabei spielt.66  

Wer aber ist verantwortlich für 
Schäden, die sich aus solchen Ver-
zerrungen des deutschen Gesund-
heits- und Umweltschutzes ergeben 
und die bekanntlich auch Versiche-
rungen nicht versichern?67 Die In-
dustrie, die mit ihrem Einfluss die 
Begrenzung des Schutzniveaus und 
die Ausschaltung des Vorsorgeprin-
zips durchsetzt? Strahlenschutzbe-

Die Organisatoren des Indust-
rieprojekts Mobilfunk und Ge-
sundheit bedienen sich erkenn-
bar nicht nur analoger Strate-
gien.64 Sie haben sich für ge-
wünschte Verzögerungen von 
längst überfälligen Maßnahmen 
des Schutzes und der Vorsorge 
noch weit komfortablere Vo-
raussetzungen geschaffen. 
Über staatliche Funktionsträger 
ihres Vertrauens können sie 
den deutschen Strahlenschutz 
in diskreter Weise mitgestalten 
und zur Grundlage deutscher 
Regierungspolitik machen. Das 
beobachtete Doppelagenten-
tum verwandelt ein Organ des 
Gesundheits- und Umwelt-
schutzes dabei in eine Einrich-
tung zum Schutz ökonomischer 
Interessen, die der um die ver-
sprochene Sicherheit betroge-
ne Bürger auch noch als Steuer-
zahler bezahlen darf. Weiter 
konnte es die Mobilfunkindust-
rie mit ihrer Infiltration der Ge-
sundheits- und Umweltpolitik 
kaum bringen! 
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auftragte, die ihr dabei behilflich 
sind? Oder ein Staat, der beides 
begünstigt? 

Nach der Verfassung des demokrati-
schen Rechtsstaats trägt der Staat 
die Verantwortung, dass sich Pro-
dukt- und Profitinteressen der In-
dustrie nicht zu Lasten der Bevölke-
rung auswirken.68 Soweit er diese 
Verantwortung an Organe des 
Strahlenschutzes delegiert, hat er 
dafür zu sorgen, dass die Aufgaben 
bestimmungsgemäß und frei von 
Abhängigkeiten wie Interessenkon-
flikten wahrgenommen werden. Im 
Fall der von uns beobachteten Ver-
fälschungen des Strahlenschutz-
auftrags sehen wir letztlich also den 
deutschen Staat für die Satzungs-
verstöße und daraus resultierende 
Folgen verantwortlich - von frag-
würdigen Berufungen an bis hin 
zum offenkundigen Verzicht auf 
gebotene Sanktionen. 

 

In einem Vortrag, der im Rah-
men eines Symposions der Har-
vard Law School (USA) zum The-
ma Institutionelle Korruption 
gehalten wurde, präsentiert 
Franz Adlkofer auch am deut-
schen Beispiel solche Formen 
„institutioneller Korruption“. Die 
Vorgänge zur Festlegung und 
Aufrechterhaltung geltender 
Grenzwerte werden als eines ih-
rer markanten Ergebnisse erläu-
tert.69 Gezeigt wird aber auch, 
was ein juristisches Vorgehen 
dagegen so schwierig macht: Es 
ist der Staat selbst, der dieser 
Form der „institutionellen Kor-
ruption“ die Wege ebnet und 
den Anschein der Legitimität si-
chert. Mit dem Rechtsgefühl 
des Bürgers und unserem Ge-
wissen als Wissenschaftler bzw. 
Ärzte urteilen wir deutlicher: 
Der verfälschte Strahlenschutz 
dient einem u. E. verfassungs-
widrigen Freilandversuch von 
Staat und Industrie an der Ge-
samtheit der Bürger.  
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1.  Die deutsche Funk-Politik 
und die Wahrheit  

Bereits 2003 stellten die Journalis-
ten Thomas Grasberger und Franz 
Kotteder in ihrem noch mehrfach 
aufgelegten Buch Mobilfunk. Ein 
Freilandversuch am Menschen fest: 
„Die Lobby- und Netzwerkarbeit, 
die von der Industrie betrieben 
wird, wirkt tief in das politische Sys-
tem der Bundesrepublik Deutsch-
land hinein.“70 Mit den vielfältigen 
Vernetzungen sehen die Autoren 
auch einen Abbau an staatlicher 
Unabhängigkeit verbunden, der 
dem Staat die Wahrnehmung des 
Verfassungsauftrags zum Schutz 
von Bevölkerung und Umwelt zu-
nehmend erschwert habe. Es ist nur 
eine Bestätigung dieses Sachver-
halts, wie weit sich die am deut-
schen Strahlenschutz beobachteten 
Deformationen ethischer und de-
mokratischer Orientierungen bis-
lang in die staatliche Funk-Politik 
hinein fortsetzen konnten.  

In der obigen Dokumentation zeigt 
sich dies bereits am beobachtbaren 
Umgang mit der Wahrheit. Ausge-
wogenheit wird gefordert, tenden-
ziöse Einseitigkeit und Ausblendung 
praktiziert. Dabei teilen inzwischen 
nicht einmal mehr führende Reprä-
sentanten der Mobilfunkwelt den 
Glauben an die Unbedenklichkeit 
der Entwicklung. So mahnten der 
Präsident der ICNIRP 2007 und der 
Präsident der GSMA 2011 zur 
„Vorsicht“. Der Präsident des belgi-
schen Betreibers Belgacom hat un-
umwunden festgestellt, dass die 
„Wellen von GSM-Funk gefährlich“ 
seien.71 In „seiner Eigenschaft als 
Präsident“ der französischen Strah-
lenschutzbehörde Afsset macht Guy 

Paillotin kein Hehl aus seiner Über-
zeugung, dass das verbreitete Ge-
fühl der Sicherheit gegenüber der 
Funkstrahlung unterhalb der Grenz-
werte trügerisch sei. Die bisherige - 
zumeist entwarnende - "Mobilfunk-
Expertise seiner Behörde" entspre-
che nicht einmal den eigenen 
Schutz-Standards und sei deshalb 
als "nicht-existent“ zu betrachten.72 
Im Sinne solcher Einschätzungen 
gefährdet nicht die Warnung vor 
den Risiken die Existenz des Mobil-
funks, wie deutsche Strahlenschutz-
beauftragte zuweilen annehmen,73 

sondern eine Politik der Verharmlo-
sung und Verdrängung, die überfäl-
lige Maßnahmen der Vorsorge un-
terbindet. 

2.  Der staatliche Umgang mit 
dem Recht auf Vorsorge 

Die Deformationen der Demokratie 
werden kaum in einem anderen 
Punkt deutlicher fassbar als im Um-
gang mit dem Vorsorgeprinzip. Das 
Grundgesetz (Art. 2,2 GG) und im 
Bereich des EU-Rechts der Vertrag 
über die Arbeitsweise der EU (Art. 
191,2) garantieren dem Bürger ein 
solches Recht auf Vorsorge. Wie 
wichtig es ist, hat eine bekannte 
Schrift der Europäischen Umwelta-
gentur Späte Lehren aus frühen 
Warnungen: Das Vorsorgeprinzip 
1896-2000 gezeigt. Aus „hor-
renden“ volkswirtschaftlichen Schä-
den und oft im wörtlichen Sinne 
„unermesslichen“ Schäden an Le-
ben leitet sie „Zwölf späte Lehren“ 
für eine Politik ab, die der Bevölke-
rung entsprechende Schäden erspa-
ren soll.75 Der zweite Band der 
Schrift, der Anfang dieses Jahres 
erschienen ist, hat alle erhobenen 
Forderungen auch mit ausdrückli-
chem Bezug auf den Mobilfunk prä-
zisiert. Mit welchem Recht setzt 
sich eine schlecht informierte und 
noch schlechter beratene deutsche 
Funk-Politik über alle Lehren aus 
einem Jahrhundert versäumter Vor-
sorge erneut souverän hinweg?  

IV. Der Abbau demokratischer und ethischer  
 Orientierungen in der deutschen Funk-Politik 

Im Vergleich mit den zitierten 
Einschätzungen und Eingeständ-
nissen erweist sich die deutsche 
Strahlenschutz- und Funk-Politik 
als Politik grober Verharmlosung 
und Verdrängung. Sie geht un-
verantwortlich mit der verfügba-
ren Wahrheit, mit Gesundheit 
und Umwelt, auch mit gesetzli-
chen Schutzrechten der Bürger 
um. Sie nimmt dabei Schädigun-
gen in Kauf, die die Grundlagen 
unserer gesellschaftlichen Zu-
kunft bedrohen. Soweit sich 
auch Justiz und Medien ‚auf Li-
nie’ bringen lassen,74 beschädigt 
die Entwicklung auch elemen-
tarste Einstellungen demokrati-
scher Kultur.  

Eine Stellungnahme zur Novel-
lierung der 26. BImSchV von Dr. 
Birgit Keller, einer Beraterin des 
Ministers für den Bereich nicht-
ionisierender Strahlung, neben-
bei auch Mitglied des IZMF-
Beirats, empfiehlt nachdrück-
lich, weder die Grenzwerte zu 
senken noch Maßnahmen der 
Vorsorge zu ergreifen (vom 
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3. Verkaufte Grundwerte  
 europäischer Kultur  

Europaparlament, Europarat und 
Europäische Umweltagentur haben 
auf je andere Weise auf die erhebli-
chen Risiken hingewiesen und 
Grenzwertsenkungen wie Maßnah-
men der Vorsorge gefordert.76 Doch 
unsere Dokumentation hat an vie-
len Stellen auch gezeigt, mit wel-
cher Arroganz sich der deutsche 
Strahlenschutz und eine von ihm 
beratene Funk-Politik über solche 
europäische Warnungen und Forde-
rungen hinwegzusetzen pflegen. 
Geradezu vor-europäisch wirken 
auch die beobachtbaren Differen-
zen im Vergleich Deutschlands mit 
anderen europäischen Ländern: 
Während in Italien und Frankreich 
Mobilfunkgeschädigte in ersten 
Fällen vor Gericht Recht erhalten, 
muss die deutsche Rechtsprechung 
schon die Existenz angeblich nur 
vermuteter Wirkungen der Strah-
lung negieren. 77 

 

 

 

4.  Die „politische Botschaft 
des Evangeliums“  

In einer bekannten Publikation sieht 
der christdemokratische Politiker 
Heiner Geißler die „politische Bot-
schaft des Evangeliums“ als Chance 
für eine Schärfung des gesellschaft-
lichen und politischen Wertbe-
wusstseins gegenüber Tendenzen 
einer kapitalistischen Unterwande-
rung unserer Marktwirtschaft.78 Mit 
dem Buch Mythos Mobilfunk. Kritik 
der strahlenden Vernunft hält der 
Theologe Prof. Werner Thiede der 
„Ethik-Vergessenheit“ deutscher 
Funk-Politik den politischen Spiegel 
eines biblisch fundierten Christen-
tums vor.79 Er sieht christliche Kir-
chen und Gläubige aufgefordert, 
der „funk-basierten Ethik-Verges-
senheit“ entgegenzuwirken. Der 
Auftrag zum Erhalt der Schöpfung 
müsse gerade dort respektiert und 
angenommen werden, wo das Le-
ben besonders verletzbar erscheint 
und des besonderen Schutzes be-

darf. Der fahrlässige Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen, aber 
auch die immer brutalere Ausgren-
zung elektrohypersensibler Men-
schen aus unserer strahlenbelaste-
ten Gesellschaft erscheinen im Licht 
von Thiedes Analysen so unchrist-
lich wie nur möglich.  

 

In allem muten die Regieren-
den denkenden Bürgern ein 
merkwürdig verkürztes und wi-
dersprüchliches Europaver-
ständnis zu. Der Bürger soll ei-
ne Politik verstehen und unter-
stützen, die Europa als einheit-
lichen Wirtschafts- und Wäh-
rungsraum um jeden Preis 
retten möchte und dafür er-
hebliche Risiken einzugehen 
bereit ist. Wo es dagegen ‚nur’ 
um europäische Forderungen 
zum Schutz von Mensch und 
Umwelt geht, endet Europa an 
deutschen Grenzen. Gab es 
nicht auch ein geistiges Europa 
der Vernunft, der Moral und 
der Menschenrechte, das den 
demokratischen Rechtsstaat 
geschaffen und die Idee eines 
auch ökonomisch geeinten Eu-
ropa überhaupt erst möglich 
gemacht hat?  

26.11.2012, S. 5; uns vorlie-
gend). Das zeigt aber nicht nur, 
wie wenig sich an der Höhe der 
Grenzwerte ändern kann, solan-
ge ein so aufgestellter Strahlen-
schutz die deutsche Funk-Politik 
berät und eine Anpassung der 
Grenzwerte an den Stand der 
Erkenntnis verhindert. Wenn 
die Beraterin des Ministers ih-
rem Dienstherren damit auch 
empfiehlt, sich mutig über das 
Recht des Bürgers auf Vorsorge 
hinwegzusetzen, so bezeugt das 
ebenso ihr Demokratiever-
ständnis wie ihre Auffassung 
des Strahlenschutzauftrags.  

Die deutsche Funk-Politik hat 
schlecht begründete quantitati-
ve Werte zum kümmerlichen 
Ersatz für unverzichtbare quali-
tative Wertorientierungen ge-
macht. Angeblich schützende 
Grenzwerte sollen den Bürger 
dafür offenbar blind machen, 
dass ihm elementare Grund- 
und Schutzrechte in Wahrheit 
vorenthalten werden. Behaup-
tete ethische Orientierungen 
der Politik sind den Tendenzen 
eines neuartigen ökonomisch 
motivierten Machiavellismus 
gewichen.80 Die Diktatur von 
Technologie und Ökonomie hat 
elementare Formen ethischer 
Orientierung und demokrati-
scher Kontrolle außer Kraft ge-
setzt und unsere Gesellschaft 
bis hinein in sensibelste Berei-
che des Gesundheits- und Um-
weltschutzes unterwandert.  
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Aus den Beobachtungen dieser 
Dokumentation ergeben sich 
die folgenden Forderungen, die 
wir in unserer doppelten Eigen-
schaft als Wissenschaftler bzw. 
Ärzte, aber auch als Bürger und 
Wähler an Regierende und 
Volksvertreter im Deutschen 
Bundestag herantragen:  

1. Informieren Sie sich ausge-
wogener, als Sie vom deut-
schen Strahlenschutz bera-
ten werden! Beziehen Sie z. 
B. den jüngst erschienenen 
Report der BioInitiative 
Working Group und oben 
genannte kritische Publika-
tionen zum Thema der 
Grenzwerte mit in Ihre Ur-
teilsbildung ein.81  

2. Sorgen Sie dafür, dass SSK 
und BfS auf einen Weg zu-
rückfinden, der ihrem sat-
zungsgemäßen Auftrag ent-
spricht und eine zeitgemäße 
Gesundheits- und Umwelt-
politik möglich macht. 

3. Entflechten Sie die zu gute 
Vernetzung der Strahlen-
schutz-Organe mit IZMF und 
ICNIRP. 

4. Verlangen Sie den Vorrang 
kabelgebundener Lösungen, 
wo immer diese möglich 
sind, z.B. beim Smart Grid 
oder in Schulen.   

5. Dringen Sie auf ein Ende der 
menschenrechtswidrigen 
Zwangsdurchstrahlung aller 
Wohnungen. Drängen Sie 

auf einen zügigen Ausbau 
der Glasfasertechnik und 
die Einführung der selbst-
verantwortlichen Versor-
gung der Bewohner mit 
Funkangeboten, z.B. durch 
FEMTO-Technik.  

6. Anerkennen Sie endlich die 
Umweltschädlichkeit jeder 
nicht-ionisierenden Funk-
Strahlung, wie dies mit ei-
ner Verspätung von Jahr-
zehnten für den Tabak-
qualm inzwischen gesche-
hen ist.   

7. Verlangen Sie die Einhal-
tung des ALARA-Prinzips, 
d.h. eines Einsatzes der 
Funkstrahlung nur dort, wo 
sie nötig ist, auch dies nur 
mit dem jeweils niedrigsten 
technisch erforderlichen 
Niveau der Strahlung.   

8. Sorgen Sie aus Gründen der 
Humanität für strahlenfreie 
Schutzzonen, um bereits 
schwer geschädigten Elekt-
rosensiblen ein Leben in 
unserer Gesellschaft mög-
lich zu machen. Kaum ein 
anderes Land der Erde hat 
nach zwei jüngeren Diktatu-
ren seiner Geschichte einen 
größeren Anlass als das un-
sere, mit Minderheiten be-
sonders sensibler Menschen 
human umzugehen.  

 

 

Führende Naturwissenschaftler 
haben eindringlich immer wie-
der darauf hingewiesen, dass 
wir nicht alles machen dürfen, 
was technisch machbar ist. Je-
de verantwortbare moderne 
Technikpolitik bedarf der Bin-
dung an eine Ethik, deren letzt-
licher Kern – wie Carl Friedrich 
von Weizsäcker ausdrücklich 
festgestellt hat - die Nächsten-
liebe ist. Nächstenliebe und 
Ehrfurcht vor der Natur / 
Schöpfung sind zu unverzicht-
baren ethischen Korrektiven 
einer Technik-Politik gewor-
den, die sich ihrer Verantwor-
tung für die Zukunft der 
Menschheit bewusst ist. Diese 
Grundsätze haben ihren Aus-
druck auch in unserer Verfas-
sung gefunden und gebieten in 
rechtlicher Hinsicht Vorsorge 
(Art. 20a GG).  

V. Folgerungen und Forderungen  
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In ihrem 5. Bericht an den Bundes-
tag über die Forschungsergebnisse 
in Bezug auf die Emissionsminde-
rungsmöglichkeiten der gesamten 
Mobilfunktechnologie und in Bezug 
auf gesundheitliche Auswirkungen 
befasst sich die Bundesregierung 
am Rande auch mit der Frage der 
Gentoxizität der Mobilfunkstrahlung 
(1). Die knappe Darstellung, die 
noch dazu nicht dem Stand der wis-
senschaftlichen Forschung ent-
spricht, wird der Bedeutung des 
Themas nicht gerecht. Der Grund 
dafür besteht eindeutig darin, dass 
sie sich von einer Strahlenschutz-
kommission (SSK) beraten lässt, 
deren Zusammensetzung nicht auf 
wissenschaftlicher Exzellenz beruht, 
sondern aufgrund der ,richtigen’ 
Meinung erfolgt ist.  

1. Die Berufung in die SSK 
erfolgt nicht aufgrund  

 wissenschaftlicher  
 Exzellenz, sondern auf-

grund der ,richtigen’  
 Meinung 

Die Bundesregierung kommt in ih-
rem Bericht zur Frage der krebser-
zeugenden Wirkung der Mobil-
funkstrahlung, die untrennbar mit 
ihrer gentoxischen Wirkung zusam-
menhängt, zu dem Ergebnis, dass 
die nach Einschätzung der IARC vor-
handenen Hinweise „nur unzu-
reichend oder nicht durch experi-
mentelle Befunde gestützt werden“. 
Ihre Schlussfolgerung ist, dass es 
gegenwärtig keinen Anlass gibt, „die 
Schutzwirkung der bestehenden 

Grenzwerte in Zweifel zu ziehen“. 
Zur Bestätigung dieser Annahme 
verweist sie auf die Ergebnisse des 
Deutschen Mobilfunk-Forschungs-
programms (DMF) und die Erkennt-
nisse der SSK. Der Bundesregierung 
ist jedoch entgangen, dass die Er-
gebnisse des DMF zur Frage der 
Krebsverursachung nachweislich auf 
Pseudoforschung beruhen. Dieser 
hat sich ein SSK-Mitglied bei der 
Durchführung seiner Forschungs-
vorhaben schuldig gemacht. Mit 
seinen durch Manipulation zustan-
de gekommenen Daten täuscht die-
ser Wissenschaftler allen Ernstes 
vor, sowohl die Harmlosigkeit der 
Mobilfunkstrahlung als auch die 
Zuverlässigkeit ihrer Grenzwerte 
begründen zu können (2). Weder 
die SSK noch das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS), die beide dar-
über informiert sind, haben diesen 
Betrug je zur Kenntnis genommen. 
Innerhalb der SSK hat dieses Mit-
glied, das zugleich Leiter des Aus-
schusses für nicht-ionisierende 
Strahlen war, zur Meinungsbildung 
maßgeblich beigetragen. Dass er 
sich nebenher jahrelang als Lobbyist 
für die Interessen der Mobilfunkin-
dustrie hervorgetan hat, hat seinen 
Einfluss innerhalb der SSK offen-
sichtlich nicht gemindert. Die SSK 
hat sich aufgrund seiner Mitwirkung 
vielfach über den Stand der interna-
tionalen Forschung hinweggesetzt 
und zur Freude der Mobilfunkin-
dustrie wiederholt versichert, dass 
die Hochfrequenzstrahlung bei Ein-
haltung der Grenzwerte für die 
menschliche Gesundheit unbedenk-
lich ist. Diese Fehldeutung des Stan-
des des Wissens durch die SSK ist 

der Bundesregierung entweder ent-
gangen oder von ihr billigend in 
Kauf genommen worden. Als Konse-
quenz bleibt nur die Feststellung, 
dass die Bundesregierung gegen-
wärtig ihrer Verpflichtung zum 
Schutze der Bevölkerung vor der 
Hochfrequenzstrahlung wissentlich 
oder unwissentlich nicht in aus-
reichendem Maße nachkommt. 

2. Bundesregierung und  
 Mobilfunkindustrie  
 missbrauchen die SSK  
 für ihre Zwecke 

Die Bundesregierung setzt sich mit 
ihrem Bericht dem Verdacht aus, 
dass sie gar nicht daran interessiert 
ist, über den tatsächlichen Stand 
der Forschung aufgeklärt zu wer-
den. Wenn sie sich die Position der 
SSK – wie falsch diese auch sein 
mag – zu eigen macht, kann sie sich 
immer auf die Wissenschaft beru-
fen. Dies gilt selbst dann, wenn sich 
ihre Entscheidungen eines Tages als 
fataler Irrtum erweisen sollten. Dass 
sie jedoch mit der Übernahme der 
SSK-Position gleichzeitig die Interes-
sen der Mobilfunkindustrie berück-
sichtigt, ergibt sich auch aus ihrer 
Argumentation. Wahr ist, dass die 
Grenzwerte vor den akuten Wirkun-
gen hochfrequenter elektromagne-
tischer Felder im menschlichen Kör-
per, soweit sie Folge der Gewebeer-
wärmung sind, ausreichend schüt-
zen. Darum geht es jedoch gar 
nicht. Unzutreffend ist nämlich, 
dass so genannte nicht-thermische 
Wirkungen nur bei wesentlich höhe-
ren Feldstärken als die thermischen 
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auftreten. Allein darauf beruht die 
Fehleinschätzung möglicher ge-
sundheitlicher Risiken. Nicht-
thermische Wirkungen kommen 
nämlich bereits weit unterhalb der 
Grenzwerte vor, was schon seit 
Beginn der Hochfrequenzforschung 
vor dem 2. Weltkrieg vermutet wur-
de, aber seit wenigstens 15 Jahren 
auf der Grundlage einer Vielzahl 
wissenschaftlicher Arbeiten als gesi-
chert angesehen werden kann 
(BioInitiative Report 2012). Nicht-
thermische Wirkungen, die sich im 
Gegensatz zu thermischen vor al-
lem langfristig bemerkbar machen, 
sind die eigentliche Ursache für das 
gesundheitliche Risiko der Mobil-
funkstrahlung. Aus diesem Grund 
bieten die Grenzwerte vor den 
Spätfolgen, nämlich chronischen 
Erkrankungen wie z.B. Krebs, nicht 
den geringsten Schutz. Die Fehlbe-
urteilung der Bundesregierung stellt 
jedoch sicher, dass der Mobilfunk-
industrie die überhöhten Grenzwer-
te weiterhin erhalten bleiben. Diese 
erlauben nicht nur eine nahezu 
unbehinderte Ausweitung und Nut-
zung der Mobilfunktechnologie, sie 
schützen indirekt darüber hinaus 
auch vor Regressansprüchen. Ge-
richte gehen in aller Regel von der 
Richtigkeit der von der Bundesre-
gierung vertretenen Vorstellung 
aus, dass gesundheitliche Schäden 
unterhalb der Grenzwerte, die ein-
zuhalten für die Mobilfunkindustrie 
ein Leichtes ist, gar nicht vorkom-
men können. Dass diese Vorstel-
lung ausschließlich auf wirtschaftli-
chen Interessen beruht und schon 
seit Jahrzehnten nur mit den 
Mitteln der institutionellen Korrup-
tion aufrechterhalten werden konn-
te, ist kaum jemand bekannt (2). 
Die Folge: Die Bundesregierung 
stellt mit ihrer Politik des Nichts-
tuns das wirtschaftliche Interesse 
der Mobilfunkindustrie eindeutig 
über den Schutz der Bevölkerung 
vor möglichen gesundheitlichen 
Risiken. 

 

3. Am Vorkommen  
 gentoxischer Wirkungen  
 der Mobilfunkstrahlung 

scheiden sich die Geister 

Bei der öffentlichen Auseinander-
setzung um gesundheitliche Risiken 
der Mobilfunkstrahlung steht seit 
Jahren auch die Frage im Vorder-
grund, ob sie in menschlichen Zel-
len die Gene schädigen kann. Im 
Bericht der Bundesregierung, der 
sich auf das Urteil der SSK verlässt, 
wird dieses aufgrund der Ergebnis-
se eines DMF-Forschungsvorhabens 
zumindest als wenig wahrscheinlich 
dargestellt. Die SSK ist sich bewusst, 
dass das geringste Zugeständnis in 
dieser Frage ihrer Vorstellung von 
der Harmlosigkeit der Mobil-
funkstrahlung jede Grundlage ent-
zöge. Dies ergibt sich am deutlichs-
ten aus der Feststellung eines ihrer 
Mitglieder, die wie folgt lautet: 
„Sollten sich diese [gemeint sind 
gentoxische Wirkungen] bestätigen, 
wäre dies nicht bloß ein Alarmsig-
nal, sondern der Anfang vom Ende 
des Mobilfunks, da DNA-Schäden 
die erste Stufe zur Krebsentstehung 
sind“ (3). Gentoxische Wirkungen 
der Mobilfunkstrahlung können 
jedoch kaum noch angezweifelt 
werden. Der gegenwärtige Stand 
der Forschung zu dieser Frage ist in 
einer Broschüre der Kompetenzini-
tiative zum Schutze von Mensch, 
Umwelt und Demokratie e.V. aus 
dem Jahre 2008 (4) und insbeson-
dere im BioInitiative-Report 2012 
zusammengefasst. Henry Lai 
kommt in seiner Literaturrecherche 
zu dem Ergebnis, dass von 86 allein 
zwischen 2006 und 2012 publizier-
ten Arbeiten, die sich mit dem Ein-
fluss der Hochfrequenzstrahlung 
auf die Genstabilität beschäftigen, 
54 (63%) für und 32 (37%) gegen 
eine Genschädigung sprechen (5). 
Hugo Rüdiger hat bereits 2009 in 
seiner Literaturrecherche aufge-
zeigt, dass auf der Grundlage von 
101 bis dahin vorliegenden Publika-
tionen 49 von einer gentoxischen 

und 42 nicht von einer gen-
toxischen Wirkung ausgehen. In 8 
weiteren Publikationen wird jedoch 
über eine Verstärkung der gentoxi-
schen Wirkung anderer chemischer 
oder physikalischer Agenzien be-
richtet (6). Die Ergebnisse zweier 
erst 2013 erschienen Publikationen 
sprechen ebenfalls dafür, dass die 
Hochfrequenzstrahlung die Struktur 
der Gene verändert (7,8). Dass die 
zahlreichen von der Mobilfunkin-
dustrie finanzierten Untersuchun-
gen in aller Regel mit negativen 
Ergebnissen einhergehen, ist bei 
diesem Vergleich noch gar nicht 
berücksichtigt (9). Die SSK beurteilt 
all die positiven Studien lapidar als 
– wie sie es nennt – „nicht belast-
bar“. Für die unabhängige Wissen-
schaft, mit der die SSK nichts ge-
mein hat, steht heute fest, dass die 
gentoxischen Wirkungen der Hoch-
frequenzstrahlung bei der Risikoab-
schätzung nicht länger ignoriert 
werden dürfen. Die Destabilisierung 
von Genen stellt die Grundlage für 
die Pathogenese aller chronischen 
Erkrankungen dar, insbesondere 
aber von Krebs. Dabei ist zu beden-
ken, dass die Menschen wegen un-
terschiedlicher genetischer Voraus-
setzungen auf die Hochfrequenz-
strahlung sehr unterschiedlich rea-
gieren. Was den einen, z.B. den 
Elektrosensiblen, größte gesund-
heitliche Probleme bereitet, ist für 
andere bedeutungslos. 

4. Professor Alexander 
Lerchl, Mitglied der SSK 
und oberster Strahlen-
schützer Deutschlands,  

 im Einsatz für die  
 Interessen von Politik  
 und Mobilfunkindustrie  

Professor Alexander Lerchl ist ent-
sprechend seiner Selbstdarstellung 
Dekan für Lebenswissenschaften 
und Inhaber des Lehrstuhls für Bio-
logie an der privaten Jacobs Univer-
sity Bremen und darüber hinaus 
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Assoziiertes Mitglied des Komitees 
für Publikationsethik in London 
(COPE). Er war von 2009 bis 2012 
Leiter des Ausschusses für nicht-
ionisierende Strahlen und Mitglied 
der SSK. Wie kein anderer stemmt er 
sich seit Jahren gegen jeglichen Fort-
schritt in der Erforschung biologi-
scher Wirkungen elektromagneti-
scher Felder. Seine Motivation hat er 
wie folgt beschrieben (3): 

Wenn wie im vorliegenden Fall 
[gemeint ist die REFLEX-Studie / siehe 
unten] Studien veröffentlicht werden, 
die eine ganze Technologie – hier: 
Mobilfunk – in Verruf bringen, ist der 
Schaden vermutlich beträchtlich, und 
zwar aus ganz unterschiedlichen 
Gründen. Wenn eine neue Basisstati-
on errichtet werden soll, kommt es 
regelmäßig zu Protesten von Bür-
gern, die ihre Gesundheit gefährdet 
sehen. Die Mobilfunkbetreiber sind in 
der Kritik, müssen sich auf Bürgerver-
sammlungen verteidigen und sich 
zum Teil heftige Kritik gefallen las-
sen, warum ausgerechnet an dieser 
Stelle ein Mast aufgestellt werden 
soll. Oft werden nach Einholung von 
Gutachten Alternativstandorte ge-
sucht und gefunden, alles verbunden 
mit hohen Kosten. Schließlich gibt es 
Menschen, die derart verunsichert 
sind, dass sie für sich und ihre Ange-
hörigen entscheiden, möglichst we-
nig mobil zu telefonieren oder gleich 
ganz auf den Gebrauch von Handys 
zu verzichten. Aber auch diese Schä-
den (Nichtzustandekommen von Ver-
tragsabschlüssen) sind schwer zu 
quantifizieren und letztlich damit als 
Grundlage für Schadenersatzforder-
ungen nicht tauglich.  

Lerchl war als Mitglied der SSK zu-
ständig für den Schutz der Bevölke-
rung vor nicht-ionisierenden Strah-
len. Schon deshalb kann davon aus-
gegangen werden, dass er zur Fehlin-
formation der Bundesregierung, die 
sich aus ihrem Bericht ergibt, maß-
geblich beigetragen hat. Die Bevölke-
rung sollte jedoch darauf vertrauen 
dürfen, dass bei einer Persönlichkeit 

in dieser herausragenden Position 
die Qualifikation als Wissenschaftler 
und die ethisch-moralische Einstel-
lung als Mensch höchsten Ansprü-
chen genügt. Ob dies bei Lerchl zu-
trifft, darüber mögen seine Aktionen 
Auskunft geben. 

a) Mangel an Qualifikation  
 als Wissenschaftler 

 Den Mangel an Qualifikation als 
Wissenschaftler hat Lerchl im 
Rahmen seiner Beiträge zum 
DMF überzeugend unter Beweis 
gestellt (2,10). Im Rahmen seiner 
Forschungsvorhaben zur Frage 
der krebserzeugenden Wirkung 
der Mobilfunkstrahlung hat er 
Mäuse, bei denen aufgrund einer 
genetischen Modifikation ab dem 
Alter von vier Monaten bösartige 
Lymphome auftreten, GSM- und 
UMTS-Mobilfunksignalen ausge-
setzt. Damit wollte er prüfen, ob 
durch die Mobilfunkstrahlung 
Beginn und Verlauf der Krebsent-
wicklung beeinflusst werden. In 
seinen Publikationen in wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften fin-
det sich der bemerkenswerte 
Satz, dass die durchgeführten 
Versuche weder eine Aussage 
über den Beginn noch über den 
Verlauf des Tumorgeschehens 
erlauben, da für eine derartige 
Untersuchung die Tiere zu festge-
legten Zeitpunkten ohne Rück-
sicht auf die klinische Symptoma-
tik hätten getötet und untersucht 
werden müssen. Ein solcher For-
schungsansatz, der unerlässlich 
gewesen wäre, ist wohl deshalb 
unterblieben, weil er die Einfluss-
nahme auf den Ausgang der Un-
tersuchung weitgehend verhin-
dert hätte. Trotz der Bedeutungs-
losigkeit des Forschungsvor-
habens, die die zwangsläufige 
Folge der Fehlplanung ist und die 
Annahme des Manuskripts zur 
Publikation hätte verhindern 
müssen, kommt Lerchl zu der 
Schlussfolgerung, dass selbst die 
bei hohen SAR-Werten erhalte-

nen Befunde nicht auf negative 
Auswirkungen der Strahlung hin-
weisen und dass deshalb keine 
Veranlassung besteht, die beste-
henden Grenzwerte für die Ganz-
körperexposition des Menschen 
zu senken. Beide Behauptungen 
sind durch Daten nicht belegt 
und damit völlig aus der Luft ge-
griffen. Das BfS, seinen Auftrag-
geber, lässt er im Abschlussbe-
richt sogar noch wissen, dass die 
UMTS-Strahlung das Auftreten 
von Krankheitssymptomen mög-
licherweise hinauszögert. Auf 
diesen Befund, der nachweislich 
auf Datenmanipulation zurückzu-
führen ist, wird in der Publikation 
der Ergebnisse in einer Fachzeit-
schrift verzichtet, vermutlich um 
sich nicht gänzlich der Lächerlich-
keit auszusetzen. Lerchl zeigt mit 
diesem Forschungsvorhaben alle 
Eigenschaften eines wissenschaft-
lichen Scharlatans, der ihm wich-
tig erscheinende Schlussfolgerun-
gen erzwingen will, gleichgültig 
ob diese durch die Forschungser-
gebnisse gedeckt sind oder nicht. 

b) Skrupellosigkeit im Umgang mit 
wissenschaftlichen Ergebnissen 

 Lerchls Kampagne gegen die 
REFLEX-Studie  

 Drei Jahre nach Abschluss der 
von der EU geförderten REFLEX-
Studie erfand Lerchl die Ge-
schichte, dass die Ergebnisse des 
Forschungsvorhabens, die auf 
eine gentoxische Wirkung der 
Mobilfunkstrahlung hinweisen, 
gefälscht sein könnten. Mit seiner 
Anschuldigung verfolgte Lerchl 
zwei unterschiedliche Ziele. Ers-
tens wollte er – was er einräumt 
– erreichen, dass die Publikatio-
nen mit den REFLEX-Ergebnissen 
aus der wissenschaftlichen Litera-
tur zurückgezogen werden. Es hat 
tatsächlich eine Weile gedauert, 
bis die Herausgeber der Fachzeit-
schriften erkannten, dass sie aus-
ersehen waren, die Wünsche der 
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Mobilfunkindustrie zu erfüllen. 
Schließlich weigerten sie sich 
jedoch, Lerchls Forderung nach-
zukommen und vertrauten lie-
ber auf das eigene Urteil und die 
Glaubwürdigkeit der REFLEX-
Forscher. Lerchls Beschimpfun-
gen nahmen sie kommentarlos 
zur Kenntnis. Einen Teilerfolg 
werden ihm seine Förderer 
trotzdem nicht abstreiten kön-
nen. Die wissenschaftliche Be-
deutung der REFLEX-Ergebnisse 
ist durch ihn nach dem Motto 
semper aliquid haeret so sehr in 
Zweifel gezogen worden, dass 
sie nie die internationale Aner-
kennung gefunden haben, die 
sie verdient hätten. Zweitens 
wollte Lerchl offensichtlich mit 
seinem Fälschungsverdacht ver-
hindern, dass das Folgeprojekt 
der REFLEX-Studie, das bei der 
Begutachtung eine hohe Wer-
tung erhalten hatte und zur För-
derung vorgeschlagen worden 
war, von der EU ebenfalls finan-
ziert wird. Dieses Ziel hat er im 
vollen Umfang erreicht. Trotz 
der Tatsache, dass inzwischen 
zwei Ethikkommissionen seinen 
Fälschungsverdacht nicht bestä-
tigen konnten, bleibt Lerchl sei-
ner Unterstellung bis heute treu. 
Obwohl keine seiner Anschuldi-
gungen bewiesen ist, stellt er die 
Autoren der REFLEX - Publika-
tionen immer noch den übelsten 
Betrügern der Wissenschaftsge-
schichte gleich. Wenn auch nur 
das Geringste von seinen Vor-
würfen zuträfe, ständen die so 
Beschuldigten vor dem Ruin 
ihrer persönlichen Integrität als 
Wissenschaftler und Mensch. 
Lerchls Schmähung der REFLEX-
Ergebnisse und ihrer Autoren 
beruht ausschließlich auf Zusam-
menhängen, die es nicht gege-
ben hat, und Ereignissen, die nie 
stattgefunden haben. Die einzi-
ge und wahre Erklärung ist, dass 
die REFLEX-Ergebnisse den wirt-
schaftlichen Interessen der Mo-
bilfunkindustrie im Wege stan-

den und deshalb mit allen 
Mitteln aus der Welt geschafft 
werden sollten. Mit dieser Auf-
gabe wurde – in Anlehnung an 
das in den USA in solchen Fällen 
übliche ‚war gaming’ – offen-
sichtlich Lerchl betraut (10). 

 Lerchls Versuch der Täuschung 
zur Widerlegung der REFLEX-
Ergebnisse 

 Im Bericht der Bundesregierung 
wird insbesondere auf ein For-
schungsvorhaben aus dem DMF 
verwiesen, in dem offensichtlich 
die Ergebnisse der REFLEX-
Studie überprüft und widerlegt 
werden sollten (12). Dazu wur-
den in menschlichen Lymphozy-
ten die Wirkungen der für Mo-
bilfunksysteme genutzten hoch-
frequenten elektromagnetischen 
Felder auf DNA und die Chromo-
somen untersucht. Hinweise auf 
gentoxische Veränderungen 
durch die applizierten hochfre-
quenten elektromagnetischen 
Felder ließen sich bei Anwen-
dung einer etwas zweifelhaften 
Auswertungsregel nicht feststel-
len. Lerchls Kommentar im Inter-
netforum IZgMF, das auf Schmä-
hung angeblicher Mobilfunkgeg-
ner spezialisiert ist, von ihm für 
diesen Zweck besonders gerne 
benutzt wird und wegen Ver-
leumdung rechtskräftig verur-
teilt worden ist (13), lautet: 
„Nicht unerwartet, trotzdem 
sehr wichtig: Ein weiterer Sarg-
nagel für die REFLEX-Saga“. Was 
Lerchl offensichtlich – sei es un-
wissentlich oder absichtlich – 
dabei übersehen hat, ist die Tat-
sache, dass der REFLEX-Arbeits-
gruppe die Unempfindlichkeit 
menschlicher Lymphozyten ge-
genüber der Mobilfunkstrahlung 
seit fast 10 Jahren bekannt ist 
und dies von ihr 2008 auch ver-
öffentlicht wurde (14). Bei der 
Vorstellung des Lymphozyten-
Projektes hat sie ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass bei der 

Beschränkung der geplanten 
Untersuchung auf Lymphozyten 
von vorne herein mit negativen 
Ergebnissen zu rechnen ist. 
Wenn Lerchls Forschungsvorha-
ben trotzdem durchgeführt wur-
de, muss die Schlussfolgerung 
erlaubt sein, dass von Anfang an 
die Absicht bestand, die in der 
REFLEX-Studie beobachteten 
gentoxischen Wirkungen der 
Mobilfunkstrahlung in Zweifel zu 
ziehen. Dieser Täuschungsver-
such kann auch deshalb als ge-
scheitert angesehen werden, 
weil die REFLEX-Ergebnisse in-
zwischen mehrfach bestätigt 
worden sind.  

 Lerchls Amoklauf gegen ein 
Gerichtsurteil   

 Nachdem alle Versuche Lerchls 
gescheitert waren, die REFLEX-
Ergebnisse aus der wissenschaft-
lichen Literatur zu entfernen, 
leitete er 2011 – vermutlich mit 
massiver Unterstützung der Mo-
bilfunkindustrie – in etlichen 
überregionalen deutschen Pres-
seorganen wie dem Spiegel, 
dem Tagesspiegel, der Zeit und 
der Süddeutschen Zeitung (SZ) 
seine vorläufig letzte groß ange-
legte Kampagne gegen die RE-
FLEX-Studie ein. Im Zentrum 
stand neben einer ganzen Reihe 
bösartiger Unterstellungen seine 
seit Jahren wiederholte Behaup-
tung, dass die REFLEX-Ergeb-
nisse bis heute nicht bestätigt 
werden konnten. Diese Aussage 
wurde ungeprüft übernommen 
und deutschlandweit verbreitet. 
Der Koordinator der REFLEX-
Studie, Professor Franz Adlkofer, 
sah sich deshalb unter anderem 
im Interesse des REFLEX-
Konsortiums veranlasst, diese 
Aussage gerichtlich prüfen zu 
lassen. Im IZgMF – von Lerchl 
auch benutzt, um Adlkofer den 
Professorentitel abzusprechen – 
wird dazu mit einer gewissen 
Berechtigung festgestellt: „Jetzt 
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hat Dr. Adlkofer den Streit zur 
Klärung dem Landgericht Ham-
burg überantwortet. Vorder-
gründig ist sein Prozessgegner 
eine große deutsche Tageszei-
tung, tatsächlich aber geht es 
um Adlkofer ./. Lerchl. Und auch 
um Reflex geht es nicht direkt, 
sondern darum, ob Reflex er-
folgreich repliziert werden konn-
te. Sollte dies vor Gericht festge-
stellt werden, hat Dr. Adlkofer 
sein Ziel erreicht. Andernfalls 
hat er es verfehlt und Prof. 
Lerchl die Oberhand.“ Um die 
entsprechend dem Verlauf der 
mündlichen Verhandlung vor-
hersehbare Niederlage der SZ in 
letzter Minute doch noch abzu-
wenden, bot sich Lerchl kurz vor 
der Urteilsverkündigung dem 
Gericht in einer Art Amoklauf 
und in maßloser Selbstüber-
schätzung unaufgefordert als 
sachverständiger Zeuge an und 
begründete dies damit, dass er 
als „Vorsitzender des Ausschus-
ses ,Nicht-ionisierende Strah-
lung’“ der Strahlenschutzkom-
mission, die das Bundesumwelt-
ministerium berät, mit der Ma-
terie vertraut wie wohl kein 
zweiter sei – „insbesondere die 
REFLEX-Studie betreffend“. Ein-
deutiger noch als in der SZ be-
hauptet, stellt er jetzt expressis 
verbis fest, dass die den Mobil-
funk betreffenden Studien des 
REFLEX-Projektes aus Wien ge-
fälscht sind. Das Landgericht 
Hamburg ignorierte diesen kläg-
lichen Rettungsversuch und be-
stätigte mit seinem Urteil vom 
18.01.2013, dass die Ergebnisse 
der REFLEX-Studie durch eine 
Reihe anderer Untersuchungen 
als zutreffend angesehen wer-
den müssen (Az.: 324 O 255/12). 
Nach der Veröffentlichung des 
Urteils wandte sich Lerchl offen-
sichtlich in einem Anfall von 
Verzweiflung an Professor Niels 
Kuster, der als Mitglied des RE-
FLEX-Konsortiums für die techni-
sche Ausstattung der verschie-

denen Arbeitsgruppen verant-
wortlich war und seit Jahren eng 
mit der internationalen Mobil-
funkindustrie geschäftlich ver-
bunden ist. Letzteres mag der 
Grund gewesen sein, warum er 
zu erfahren hoffte, dass seine 
Fälschungsbehauptung begrün-
det sei. Zu seiner Enttäuschung 
wurde er von Kuster auf zwei 
weitere ganz kürzlich erschiene-
ne Publikationen verwiesen, 
deren Ergebnisse in Einklang mit 
denen der REFLEX-Studie stehen 
(7,8). Im besagten IZgMF-Forum 
teilt Lerchl seinen Freunden in 
totaler Verkennung der Bemü-
hungen des Gerichtes um die 
Wahrheitsfindung mit, dass die 
Vorsitzende mehr oder weniger 
kritiklos die Ansicht von Adlkofer 
und seinem Anwalt übernahm, 
dass an der Sache [gemeint wa-
ren DNA-Schäden] „was dran 
sei“, und zwar weil in einem der 
Schriftsätze verschiedene Litera-
turstellen genannt waren. In der 
Zwischenzeit hat die SZ Beru-
fung gegen das Urteil eingelegt. 
In diesem Verfahren werden 
sicherlich Lerchls Urheberschaft 
der Kampagne und sein verhee-
rendes Mitwirken beim Strah-
lenschutz in Deutschland ver-
stärkt zur Sprache kommen. 

 Lerchls Reaktion auf die  
 IARC-Einstufung der Mobil-

funkstrahlung als „möglich-
erweise krebserregend“ 

Die Internationale Krebsfor-
schungsagentur (IARC) der WHO 
in Lyon hat Ende Mai 2011 hoch-
frequente elektromagnetische 
Felder, zu denen die Mobil-
funkstrahlung zählt, als „mög-
licherweise krebserregend” ein-
gestuft. Diese Entscheidung be-
ruht auf dem Votum von 31 Wis-
senschaftlern aus 14 Ländern, 
die von der  IARC vom 24. bis 31. 
Mai 2011 nach Lyon eingeladen 
waren. Bei der Abstimmung 
über die Einstufung gab es nur 

eine Gegenstimme, die von ei-
nem Mitglied der deutschen SSK 
stammte. Die Teilnahme von 
Lerchl, oberster Strahlenschüt-
zer Deutschlands, von dem mit 
Sicherheit eine zweite Gegen-
stimme zu erwarten gewesen 
wäre, war von der IARC mit der 
Begründung abgelehnt worden, 
dass seine Industrienähe und 
seine Voreingenommenheit in 
dieser Frage der Suche nach 
einem Konsens nicht dienlich 
sein würde. Entscheidend für die 
Klassifikation als „möglicher-
weise krebserregend“ waren die 
Ergebnisse epidemiologischer 
Studien. Ergebnisse der Grundla-
genforschung, die an isolierten 
menschlichen und tierischen 
Zellen Struktur- und Funktions-
änderung von Genen aufgezeigt 
hatten und den epidemiologi-
schen Beobachtungen besonde-
res Gewicht verliehen hätten, 
wurden dagegen so gut wie 
nicht gewürdigt. Wäre dies ge-
schehen, hätte die Klassifikation 
nicht „möglicherweise krebser-
regend“, sondern bereits jetzt 
„wahrscheinlich krebserregend“ 
lauten müssen. Einen solchen 
Schritt wollte man, obwohl von 
einigen Teilnehmern ange-
mahnt, weder den mobilfunk-
freundlichen Regierungen der 
Länder, noch der machtvollen 
Mobilfunkindustrie zumuten. 
Schließlich ist diese, wie Lerchls 
Verleumdungsarbeit gegenüber 
der REFLEX-Studie zeigt, bei der 
Wahl der Mittel zur Verteidigung 
ihrer wirtschaftlichen Interessen 
keineswegs zimperlich. Natürlich 
fühlte sich Lerchl bei diesem 
Ausgang verpflichtet, der Mobil-
funkindustrie und damit auch 
der Bundesregierung beizu-
stehen, damit sie ihre durch die 
Entscheidung der IARC bedrohte 
Politik des Nichtstuns fortsetzen 
können. Mit Gleichgesinnten 
äußert er sich dazu wie folgt: 
„Die Einstufung von EMF in die 
Gruppe 2B beruht somit auf 
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Interpretationen der IARC und 
nicht auf den Aussagen und Inter-
pretationen der Studienwissen-
schaftler. Sie erscheint eher wis-
senschaftspolitisch motiviert und 
nicht nachvollziehbar wissen-
schaftlich begründet. Sie ist zu-
dem geeignet, das Ansehen der 
IARC nachhaltig zu beschädigen“. 
Dass sich Lerchl mit dieser Aussa-
ge als Wissenschaftler eindeutig 
gegen die Mehrheitsmeinung 
stellt und sich damit als Außen-
seiter in der Mobilfunkforschung 
erweist, sei nur am Rande er-
wähnt.  

 Lerchls Prinzip der  
 Datenvernichtung  
 durch Verleumdung 

Lerchl sind inzwischen nicht nur 
die gentoxischen Wirkungen der 
Mobilfunkstrahlung ein Dorn im 
Auge, sondern auch die Ergebnis-
se epidemiologischer Studien, die 
auf ein erhöhtes Hirntumorrisiko 
der Mobilfunkstrahlung hinwei-
sen. Da sich beide ergänzen und 
gemeinsam für die Kausalität der 
Beziehung zwischen Mobiltele-
fonnutzung und Tumorentwick-
lung sprechen, hat er sich bis 

jetzt im Wesentlichen darauf 
beschränkt, den Faktor Gentoxizi-
tät auszuschalten. Schließlich ist 
die Bundesregierung bis jetzt 
seiner Einschätzung auch gefolgt, 
dass die epidemiologischen Be-
obachtungen nicht oder nur un-
zureichend durch experimentelle 
Befunde gestützt werden. Da 
diese Position kaum noch zu hal-
ten ist, sieht Lerchl seine Aufgabe 
jetzt offensichtlich verstärkt da-
rin, die Ergebnisse epidemiologi-
scher Studien ebenfalls zu Fall zu 
bringen, dies natürlich nur, wenn 
sie wie die der Arbeitsgruppe von 
Professor Lennart Hardell von der 
Örebro Universität in Schweden 
auf ein erhöhtes Hirntumorrisiko 
bei Langzeitnutzern von Mobil- 
und Schnurlostelefonen hinwei-
sen. Hardells Arbeiten haben 
wesentlich dazu beigetragen, 
dass die IARC die Hochfrequenz-
strahlung als „möglicherweise 
krebserregend“ eingestuft hat, 
auch dass das höchste italieni-
sche Gericht einem Langzeitnut-
zer des Mobiltelefons wegen ei-
nes dadurch verursachten gutar-
tigen Hirntumors eine Entschädi-
gung zugesprochen hat. Die Er-
gebnisse von Hardells Arbeits-

gruppe können zwar – wie in der 
Wissenschaft durchaus üblich – 
angezweifelt, jedoch nicht wider-
legt werden (14). Da sich Lerchl 
damit nicht zufrieden geben 
konnte und eine überzeugende 
sachliche Kritik kaum möglich 
war, griff er auch in diesem Fall 
zu seiner Lieblingsmethode, näm-
lich der Verleumdung (15). Sein 
Ansatz ist dabei immer derselbe – 
entweder eine wie bei der RE-
FLEX-Studie von ihm selbst oder 
eine wie im Falle von Hardell von 
andern erfundene und mit Hilfe 
der Medien maßlos aufgebausch-
te Geschichte. Gegen Hardell ging 
er in seinem Lieblingsforum 
IZgMF mit Überschriften wie Len-
nart Hardell – ein altbekannter 
Schummler? Achtung, jetzt 
kommt der Hammer zu Werke 
(16). Die schwedische Journalistin 
Mona Nilsson hat Lerchls Kam-
pagne als das enttarnt, was sie ist 
– eine von akademischen Zuar-
beitern der Mobilfunkindustrie 
vor einem Jahrzehnt inszenierte 
und jetzt von Lerchl neu aufge-
wärmte Intrige (17).  

Schlussfolgerung  

Der Skandal, der in der Verun-
glimpfung der REFLEX-Studie 
und ihrer Autoren durch Lerchl 
und seine Helfer besteht, wird 
durch einen weit größeren 
noch in den Schatten gestellt, 
nämlich durch die Tatsache, 
dass die Bundesregierung ei-
nen Mann vom charakterlichen 
Zuschnitt des Alexander Lerchl 
mit dem Schutz der Bevölke-
rung vor elektromagnetischen 
Feldern betraut hat. Dies zeigt 
beispielhaft, wie sich Bundes-

regierung und Mobilfunkin-
dustrie in offensichtlich enger 
Zusammenarbeit zum Schutze 
ihrer Interessen der Wissen-
schaft bedienen. Nur weil 
Lerchl die ,richtige’ Meinung 
vertritt, wird er trotz gravieren-
der wissenschaftlicher und cha-
rakterlicher Defizite zum Leiter 
des Ausschusses für nicht-
ionisierende Strahlen bestellt 
und in die SSK berufen. Durch 
Auswahl nicht nach Exzellenz, 
sondern nach ,richtiger’ Mei-
nung wird jedoch die Unabhän-
gigkeit der Wissenschaft – wie 
die Berliner Wissenschaftsjour-

nalistin Rosemarie Stein 
schreibt – massiv gefährdet. Es 
steht deshalb zu befürchten, 
dass diejenigen Menschen, die 
bereits unter der Hochfre-
quenzstrahlung leiden und die 
unzähligen, die noch hinzu-
kommen werden, noch lange 
auf wirksame Schutzmaßnah-
men werden warten müssen. 
Lessing bringt die Betroffenheit 
bei einer solchen Entwicklung 
wie folgt auf den Punkt: „Wer 
über gewisse Dinge den Ver-
stand nicht verliert, der hat kei-
nen zu verlieren“. 
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oder welchen Einfluss ein eingetragener Verein auf die 
deutsche Rechtsprechung hat, in: Karl Richter und Her-
mann Wittebrock (Hrsg), Kommerz, Gesundheit und 
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gebildet wurde. Dies gerade auch im Interesse der Zu-
kunftsfähigkeit der kommunikationstechnologischen 
Entwicklung in Deutschland.  

67) Vgl. T. Dolde – S- Hartwig – C. Merten – H. P. Neitzke: 
Fachtagung der E+S Rück: Emerging Risks – Schadenpo-
tenziale der Zukunft 2006 (Schriftenreihe zu aktuellen 
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darin von H. P. Neitzke, S. 46-77.  

68) Friedrich Harrer: Die Flucht aus der Verantwortung – 
rechtliche, politische und kulturgeschichtliche Perspek-
tiven. In: Karl Richter und Hermann Wittebrock (Hrsg.): 
Kommerz, Gesundheit und demokratische Kultur, 2005, 
S. 157-164. 
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videos.next-up.org/France3/
Hors_Serie_Mauvaises_Ondes/16_05_2011.html 
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